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Der Leitfaden gibt die persönliche Meinung der Autoren zur derzeitigen Rechtslage 

wieder und enthält lediglich einen Überblick über einzelne Themenkomplexe. Spe-

zielle Umstände einzelner Fallkonstellationen wurden nicht berücksichtigt; diese 

können durchaus zu abweichenden Betrachtungsweisen und/oder Ergebnissen füh-

ren. Der Leitfaden kann daher keine rechtliche oder steuerliche Beratung ersetzen; 

bitte holen Sie eine auf Ihre Umstände zugeschnittene, weitere Entwicklungen be-

rücksichtigende Empfehlung Ihres auf Umsatzsteuer spezialisierten Beraters ein, be-

vor Sie Entscheidungen über die in diesem Leitfaden besprochenen Themen treffen. 

Die Finanzverwaltung und/oder Gerichte können abweichende Auffassungen zu 

den hier behandelten Themen haben oder entwickeln. 
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I. Einleitung 

Anlass für die vollständige Überarbeitung des Leitfadens ist die umfassende natio-

nale gesetzliche Änderung der Vorschriften über das Reihengeschäft im Rahmen 

des Gesetzes zur weiteren Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weite-

rer steuerlicher Vorschriften. Die Neuregelungen kommen zur Anwendung für Lie-

ferungen, die nach dem 31.12.2019 ausgeführt werden. Das Reihengeschäft ist nun-

mehr in einer eigenen Ziffer zur Ortsregelung in § 3 Abs. 6a UStG geregelt. Der 

nationale Gesetzgeber ist dabei weiter als der europäische Gesetzgeber gegangen 

und hat versucht, alle wesentlichen Fallgestaltungen von grenzüberschreitenden 

Reihengeschäften einer gesetzlichen Regelung zuzuführen. Aus diesem Grunde ent-

hält die Vorschrift auch Zuordnungsregelungen für die „bewegte“ Lieferung in Fäl-

len mit Drittlandsbezug, d. h. der Ein- und Ausfuhr. Dieses Ziel ist für ein Exportland 

wie Deutschland wichtig und bringt der Praxis eine höhere Sicherheit. Wie einige 

der Beispielsfälle (ab Fall 28) zeigen, kommt es aber gerade bei der Einfuhr weiter-

hin zu Konstellationen, in denen m. E. eine eindeutige Beurteilung (auch über den 

Anwendungsbereich des § 4 Nr. 4b UStG) nicht möglich ist. Insoweit bleibt zu hof-

fen, dass die Finanzverwaltung hierzu eindeutige Aussagen trifft. Auch kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass andere Mitgliedstaaten, die bei einer solchen Transak-

tion involviert sind, zu einem anderen Ergebnis kommen. Dies gilt beispielsweise 

für Sachverhalte, bei denen der Einfuhr eine innergemeinschaftliche Lieferung nach-

folgt.  

 

Auslöser für die nationale Neuregelung war die Änderung der Mehrwertsteuersys-

temrichtlinie (nachfolgend nur „MwStSystRL“) im Rahmen der sog. Sofortmaßnah-

men („Quick-Fixes“). Mit Art. 36a MwStSystRL wurde erstmalig eine europäische 

Regelung für grenzüberschreitende Reihengeschäfte geschaffen. Diese Regelung 

muss durch alle Mitgliedstaaten zum 01.01.2020 umgesetzt werden, sodass sie 

nachfolgend kurz dargestellt und erläutert wird.  
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„Art. 36a 

 

(1) Werden dieselben Gegenstände nacheinander geliefert und werden diese Ge-

genstände aus einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat unmittelbar vom 

ersten Lieferer bis zum letzten Erwerber in der Reihe versandt oder befördert, so 

wird die Versendung oder Beförderung nur der Lieferung an den Zwischenhändler 

zugeschrieben.  

 

(2) Abweichend von Absatz 1 wird die Versendung oder Beförderung nur der Liefe-

rung von Gegenständen durch den Zwischenhändler zugeschrieben, wenn der Zwi-

schenhändler seinem Lieferer die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer mitgeteilt 

hat, die ihm vom Mitgliedstaat, aus dem die Gegenstände versandt oder befördert 

werden, erteilt wurde.  

 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck „Zwischenhändler“  

einen Lieferer innerhalb der Reihe (mit Ausnahme des ersten Lieferers in der Reihe), 

der die Gegenstände selbst oder auf seine Rechnung durch einen Dritten versendet 

oder befördert. 

 

(4) Dieser Artikel gilt nicht für Fälle nach Art. 14a." 

 

Obwohl es im Ergebnis um die Frage geht, welche der in einem Reihengeschäft 

durchgeführten Lieferungen grenzüberschreitend und damit umsatzsteuerfrei ist, 

wird die Thematik – wie bislang auch in Deutschland – mittels einer Ortsregelung 

gelöst und nicht über eine Regelung zur Steuerfreiheit. Die harmonisierte Vorschrift 

findet nur auf den Warenverkehr innerhalb des Gemeinschaftsgebietes, d. h. auf 

sog. innergemeinschaftliche Reihengeschäfte, Anwendung.  

 

Die Regelung findet nur Anwendung, wenn ein Zwischenhändler, der in Absatz 3 

des Art. 36a der MwStSystRL definiert wird, den Warentransport vornimmt oder 

veranlasst. Anders als die englische Sprachfassung bringt die deutsche Gesetzesfas-

sung der MwStSystRL dies leider nicht richtig zum Ausdruck, denn sie spricht fälsch-

licherweise von „auf seine Rechnung“ anstelle von „auf seine Veranlassung“. Im 
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Versendungsfall kommt es m. E. grundsätzlich darauf an, in wessen Namen die Auf-

tragserteilung erfolgt. 

 

Der europäische Gesetzgeber scheint davon auszugehen, dass Sachverhalte, bei de-

nen entweder der erste Lieferant oder der Letztabnehmer in der Kette die Transport-

veranlassung trägt, sich stets über die allgemeinen Regelungen zweifelsfrei beurtei-

len lassen und insoweit kein weiterer Regelungsbedarf bestand. Wie die diesbezüg-

lichen Diskussionen in der Vergangeheit gezeigt haben, ist dies m. E. nicht der Fall. 

Deshalb halte ich den vom deutschen Gesetzgeber eingechlagenen Weg, eine mög-

lichst umfassende Regelung zu schaffen, für richtig.  

 

Absatz 1 der EU-Regelung ordnet an, dass die Lieferung an den Zwischenhändler 

als die bewegte Lieferung anzusehen ist. Sofern der Zwischenhändler jedoch sei-

nem Vorlieferanten die ihm vom Abgangsmitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-Identi-

fikationsnummer mitteilt, ordnet Absatz 2 der EU-Regelung an, dass der Zwischen-

händler die bewegte Lieferung ausführt. Dies führt im Ergebnis dazu, dass es in den 

Fällen zu einer Vereinfachung kommt, in denen Erstlieferant und Zwischenhändler 

in dem(selben) Mitgliedstaat ansässig sind, von dem aus die Ware (sog. Abgangs-

land) in ein anderes EU-Land (nachfolgend auch nur „Bestimmungsland“) befördert 

oder versendet wird. 

 

Ausweichlich seines Absatzes 4 findet die harmonisierte Ortsregelung zum inner-

gemeinschaftlichen Reihengeschäft keine Anwendung auf sog. Fernverkäufe aus 

Drittstaaten über elektronische Schnittstellen. Die Vorschrift über Fernverkäufe fin-

det erst ab dem 01.01.2021 Anwendung.  

 

Mit der europäischen Regelung zum Reihengeschäft geht eine weitere Neuregelung 

einher, nämlich, dass die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers 

eine zusätzliche Voraussetzung für die Umsatzsteuerbefreiung einer innergemein-

schaftlichen Lieferung wird. Sie wird damit nach der Vorstellung des Gesetzgebers 

im Ergebnis zu einer materiellen Voraussetzung der Steuerfreiheit. Selbiges gilt für 

die Abgabe der Zusammenfassenden Meldung.  
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Das Tätigwerden des europäischen und deutschen Gesetzgebers war wichtig, da 

hierdurch endlich zumindest für eine Vielzahl von Sachverhaltskonstellationen tat-

sächlich Rechtssicherheit eintritt.  

 

Nachfolgend wird auch die neue deutsche Vorschrift (§ 3 Abs. 6a UStG) dargestellt. 

Sie findet Anwendung für Lieferungen im Reihengeschäft, die nach dem 31.12.2019 

ausgeführt werden. Für davor liegende Zeiträume gelten die in Version 1 dieses 

Leitfadens dargestellten Überlegungen. Die deutsche Vorschrift für Reihengeschäfte 

lauet wie folgt: 

 

„§ 3 Abs. 6a 

 

(1) Schließen mehrere Unternehmer über denselben Gegenstand Liefergeschäfte ab 

und gelangt dieser Gegenstand bei der Beförderung oder Versendung unmittelbar 

vom ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer (Reihengeschäft), so ist die Be-

förderung oder Versendung des Gegenstands nur einer der Lieferungen zuzuord-

nen. 

 

(2) Wird der Gegenstand der Lieferung dabei durch den ersten Unternehmer in der 

Reihe befördert oder versendet, ist die Beförderung oder Versendung seiner Liefe-

rung zuzuordnen. 

 

(3) Wird der Gegenstand der Lieferung durch den letzten Abnehmer befördert oder 

versendet, ist die Beförderung oder Versendung der Lieferung an ihn zuzuordnen. 

 

(4) Wird der Gegenstand der Lieferung durch einen Abnehmer befördert oder ver-

sendet, der zugleich Lieferer ist (Zwischenhändler), ist die Beförderung oder Ver-

sendung der Lieferung an ihn zuzuordnen, es sei denn, er weist nach, dass er den 

Gegenstand als Lieferer befördert oder versendet hat. 

 

(5) Gelangt der Gegenstand der Lieferung aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in 

das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates und verwendet der Zwischenhändler ge-

genüber dem leistenden Unternehmer bis zum Beginn der Beförderung oder Ver-

sendung eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die ihm vom Mitgliedstaat des 
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Beginns der Beförderung oder Versendung erteilt wurde, ist die Beförderung oder 

Versendung seiner Lieferung zuzuordnen. 

 

(6) Gelangt der Gegenstand der Lieferung in das Drittlandsgebiet, ist von einem 

ausreichenden Nachweis nach Satz 4 auszugehen, wenn der Zwischenhändler ge-

genüber dem leistenden Unternehmer bis zum Beginn der Beförderung oder Ver-

sendung eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuernummer verwendet, 

die ihm vom Mitgliedstaat des Beginns der Beförderung oder Versendung erteilt 

wurde. 

 

(7) Gelangt der Gegenstand der Lieferung vom Drittlandsgebiet in das Gemein-

schaftsgebiet, ist von einem ausreichenden Nachweis nach Satz 4 auszugehen, 

wenn der Gegenstand der Lieferung im Namen des Zwischenhändlers oder im Rah-

men der indirekten Stellvertretung (Art. 18 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.10.2013 zur Festlegung des Zoll-

kodex der Union, ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1) für seine Rechnung zum zoll- 

und steuerrechtlich freien Verkehr angemeldet wird.“ 

 

Je nach Ausgestaltung des Sachverhalts und der Anzahl der im Reihengeschäft be-

teiligten Parteien kann es folglich zu einer großen Anzahl von Fallgestaltungen kom-

men, die in ihrer Gänze hier nicht dargestellt werden können. In diesem Leitfaden 

werden jedoch 36 Fallgestaltungen mit drei beteiligten Unternehmern (jeweils A, B 

und C) dargestellt, bei denen zwischen verschiedenen Konstellationen von Beför-

derungsverantwortung und Übertragung der Verfügungsmacht (von A auf B und von 

B auf C) unterschieden wird. Ob und bejahendenfalls in welchen Fällen dem Zeit-

punkt der Übertragung der Verfügungsmacht bei der nach der ab 01.01.2020 gel-

tenden Rechtslage noch eine Bedeutung zukommt, wird sich zeigen.  

  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=18&g=EWG_VO_952_2013
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Die nachfolgenden Darstellungen beschränken sich aus Vereinfachungs-

gründen auf Reihengeschäfte mit drei Beteiligten und beinhalten weder ge-

brochene Lieferwege noch innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte gem. 

§ 25b UStG. Soweit sich aus dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges ergibt, 

wird davon ausgegangen, dass die Beteiligten unter der Umsatzsteuer-Iden-

tifikationsnummer des im Klammerzusatzes bezeichneten Landes tätig wer-

den.  

 

Die Lösungshinweise zu den Beispielsfällen erfolgt jeweils auf Basis der deutschen 

Gesetzeslage. Im Anschluss folgt ein kurzer Abgleich mit dem europäischen Recht. 

Rechtsprechung und/oder eine Auffassung der Finanzverwaltung zu der neuen 

Rechtslage liegen aktuell noch nicht vor.  

 

Wird in den nachfolgenden Praxisbeispielen von Transport gesprochen, handelt es 

sich hierbei um den Oberbegriff für die im Gesetz verwendten Begriffe „Beförde-

rung und Versendung“. 

 

Das Vorliegen eines Zwischenhändlers sowie die Vornahme eines Transports erfor-

dert eine Zurechnung gegenüber einer der am Leistungsaustausch beteiligten Par-

teien. Nachfolgend wird dieser Umstand auch mit Transportverantwortung um-

schrieben. Die Transportverantwortung trägt nach dem im Leitfaden zugrund geleg-

ten Verständnis im Versendungsfall grundsätzlich die Person, die den Transportauf-

trag im eigenen Namen abschließt.  
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II. Praxisbeispiele 

1. Warenbewegung von Deutschland ins Ausland 

1.1 Deutscher Lieferant, deutscher Zwischenhändler, Letzterwerber im 

Ausland (Normalfälle) 

(1) Fall 1: DE1, DE2, AUSL – Transportverantwortung bei A 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei A. Die Verfügungsmacht geht sowohl von A 

auf B als auch von B auf C erst im Bestimmungsland (Ausland) über. 
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Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Gem. § 3 Abs. 6a Satz 1 UStG liegt ein Reihgengeschäft vor, da drei Beteiligte über 

denselben Gegenstand Liefergeschäfte abgeschlossen haben und der Gegenstand 

unmittelbar vom ersten Liederanten, A, an den letzten Abnehmer, C , gelangt. Dabei 

wird auf Basis der gesetzlichen Neuregelung (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG) die bewegte 

Lieferung von A ausgeführt. Gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG wird die Lieferung damit 

an dem Ort ausgeführt, an dem der Transport beginnt (Deutschland).  

 

Unter den weiteren gesetzlichen Voraussetzungen ist die Lieferung von A als inner-

gemeinschaftliche Lieferung gem. § 4 Nr. 1 Buchst. b i. V. m. § 6a UStG oder als 

Ausfuhrlieferung gem. § 4 Nr. 1 Buchst. a i. V. m. § 6 UStG umsatzsteuerbefreit.  

 

Nachdem die Verwendung einer gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des 

Bestimungslandes durch den Abnehmer zur weiteren materiellen Voraussetzung für 

eine innergemeinschaftliche Lieferung erhoben wurde (vgl. § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 

UStG), kann A im Ergebnis nur dann ohne deutsche Umsatzsteuer fakturieren, wenn 

sich B im Bestimmungsland für umsatzsteuerliche Zwecke hat registrieren lassen.   

 

Bei der von B an C ausgeführten Lieferung handelt es sich um die ruhende Liefe-

rung. Ihr Ort bestimmt sich nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG. Die Lieferung gilt 

folglich als dort ausgeführt, wo der Transport des Gegenstandes endet. Damit ist die 

Lieferung aus deutscher Sicht in Deutschland nicht umsatzsteuerbar. Ob es für die 

im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerbare und steuerpflichtige Lieferung an C zu 

einem Übergang der Steuerschuld kommt, hängt vom jeweiligen Mitgliedstaat ab 

(z. B. zu bejahen in Frankreich, zu verneinen in Österreich). 

 

Gelangt die Ware ins Drittland, so richtet sich die Steuerbefreiung in der Lieferbe-

ziehung zwischen A und B nach der Vorschrift des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Ab-

satz 4 UStG.    
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b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die „Transportverantwor-

tung“ nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im 

Sinne von Art. 36a MwStSystRL handelt. Es kommen damit die allgemeinen Rege-

lungen zur Anwendung. Auch der europäische Gesetzgeber geht davon aus, dass, 

sofern die Transportverantwortung bei dem ersten Lieferanten liegt, die Beförderung 

grundsätzlich der ersten Lieferung zugeschrieben wird. 

 

Sofern es in der Lieferkette gemeinsames Ziel der Beteiligten ist, sich im übrigen 

Gemeinschaftsgebiet für umsatzsteuerliche Zwecke nicht registrieren lassen zu müs-

sen, sollte eine solche Konstellation vermieden werden. Dies kann dadurch erreicht 

werden, dass der Transport der Ware durch B veranlasst wird.  
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(2) Fall 2: DE1, DE2, AUSL – Transportverantwortung bei C 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei C. Die Verfügungsmacht an dem Liefergegen-

stand wird von A auf B und von B auf C in Deutschland (Abgangsland) übertragen. 
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Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Es handelt sich um einen sogenannten Abholfall im Reihengeschäft, bei dem der 

Gegenstand durch den letzten Abnehmer befördert bzw. versendet (nachfolgend 

nur noch „transportiert“) wird. Somit erfolgt gem. § 3 Abs. 6a Satz 3 UStG die Zu-

ordnung zur innergemeinschaftlichen Warenbewegung (nachfolgend „bewegte Lie-

ferung“) im Verhältnis zwischen B und C. Damit kann B bei Vorliegen der übrigen 

gesetzlichen Voraussetzungen an C umsatzsteuerfrei liefern.  

 

A fakturiert seine Lieferung mit deutscher Umsatzsteuer. Diese Lösung ist u. E. pra-

xisgerecht.  

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Auch der europäische Gesetzgeber geht davon 

aus, dass, sofern die Transportverantwortung beim letzten Abnehmer liegt, die be-

wegte Lieferung als an ihn ausgeführt gilt.   
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(3) Fall 3: DE1, DE2, AUSL – Transportverantwortung bei B 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei B. Auf ihn wird die Verfügungsmacht im Ab-

gangsmitgliedstaat (Deutschland) übertragen. Er überträgt seinerseits die Verfü-

gungsmacht auf C, aber erst im Bestimmungsland (Ausland). 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Liegt die Transportverantwortung bei B als sog. Zwischenhändler, so führt die 

Grundregel des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die an den Zwischenhändler 

ausgeführte Lieferung als die bewegte Lieferung anzusehen ist. Der Zwischenhänd-

ler kann jedoch diese Vermutungsregelung durch entsprechenden Nachweis wider-

legen.  

 

Gelangt der Gegenstand dabei von Deutschland in das übrige Gemeinschaftsgebiet, 

erfolgt der Nachweis im Sinne von § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dadurch, dass der Zwi-

schenhändler B dem Vorlieferanten A bis zum Beginn des Transportes die Umsatz-

steuer-Identifikationsnummer des Abgangslandes (Deutschland) mitteilt. Tut er dies, 

kann B unter den weiteren gesetzlichen Voraussetzungen – abhängig vom Bestim-

mungsland – entweder die Steuerbefreiung für die innergemeinschaftliche Lieferung 

(vgl. § 3 Abs. 6a Satz 5 i. V. m. § 4 Nr. 1 Buchst. b i. V. m. § 6a UStG) oder für die 

Ausfuhrlieferung (vgl. § 3 Abs. 6a Satz 6 i. V. m. § 4 Nr. 1 Buchst. a i. V. m. § 6 

UStG) in Anspruch nehmen.  
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Im vorliegenden Sachverhalt würde B davon Gebrauch machen. A würde sodann 

an B „ruhend“, d. h. umsatzsteuerpflichtig liefern. Die gesetzliche Neuregelung 

führt zu einer deutlichen Vereinfachung gegenüber der Rechtslage bis zum 

31.12.2019.  

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt zur Anwendung, da die Transportverantwortung bei B 

liegt und es sich bei ihm somit um den Zwischenhändler im Sinne von Art. 36a 

Abs. 3 MwStSystRL handelt. Da B auch im Verhältnis zu A unter seiner deutschen 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auftritt, wird die innergemeinschaftliche Wa-

renbewegung der Lieferung von B an C zugeordnet. Die gesetzliche Regelung führt 

zu einem sachgerechten Ergebnis.  

 

Art. 36a MwStSystRL trifft keine Regelung für eine etwaige Lieferung des B an C in 

das Drittland.  
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1.2 Deutscher Lieferant, deutscher Zwischenhändler, Letzterwerber im 

Ausland (ungewöhnliche Ausnahmefälle) 

(4) Fall 4: DE1, DE2, AUSL – Transportverantwortung bei A 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei A. Er überträgt die Verfügungsmacht jedoch 

bereits im Abgangsmitgliedstaat (Deutschland) auf B. B überträgt seinerseits die Ver-

fügungsmacht auf den Letztabnehmer C erst im Bestimmungsland (Ausland).  

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Auf Basis der gesetzlichen Neuregelung (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG) wird die bewegte 

Lieferung von A ausgeführt. Gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG wird die Lieferung damit 

an dem Ort ausgeführt, an dem der Transport beginnt (Deutschland).  

 

Unter den weiteren gesetzlich Voraussetzungen ist die Lieferung von A als innerge-

meinschaftliche Lieferung gem. § 4 Nr. 1 Buchst. b i. V. m. § 6a UStG oder als Aus-

fuhrlieferung gem. § 4 Nr. 1 Buchst. a i. V. m. § 6 UStG umsatzsteuerbefreit.  

 

Nachdem die Verwendung einer gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des 

Bestimungslandes durch den Abnehmer zur weiteren materiellen Voraussetzung für 

eine innergemeinschaftliche Lieferung erhoben wurde (vgl. § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 

UStG), kann A im Ergebnis nur dann ohne deutsche Umsatzsteuer fakturieren, wenn 

sich B im Bestimmungsland für umsatzsteuerliche Zwecke hat registrieren lassen. 

Die gesetzliche Regelung führt damit nicht zu der gewünschten Vereinfachung. 
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Gelangt die Ware ins Drittland, so richtet sich die Steuerbefreiung in der Lieferbe-

ziehung zwischen A und B nach der Vorschrift des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Ab-

satz 4 UStG. Für die Steuerbefreiung ist es in dieser Konstellation unschädlich, dass 

es sich bei B um keinen ausländischen Abnehmer handelt. 

 

Bei der von B an C ausgeführten Lieferung handelt es sich um die ruhende Liefe-

rung. Ihr Ort bestimmt sich nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG. Die Lieferung gilt 

folglich als dort ausgeführt, wo der Transport des Gegenstandes endet. Damit ist die 

Lieferung aus deutscher Sicht in Deutschland nicht umsatzsteuerbar. Ob es für die 

im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerbare und steuerpflichtige Lieferung an C zu 

einem Übergang der Steuerschuld kommt, hängt vom jeweiligen Mitgliedstaat ab 

(z. B. zu bejahen in Frankreich, zu verneinen in Österreich). 

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Auch der europäische Gesetzgeber geht davon 

aus, dass, sofern die Transportverantwortung bei dem ersten Lieferanten liegt, der 

Transport grundsätzlich der ersten Lieferung zugeschrieben wird. Die gesetzliche 

Regelung führt nicht zu der gewünschten Vereinfachung.  
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(5) Fall 5: DE1, DE2, AUSL – Transportverantwortung bei A 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei A. Die Verfügungsmacht wird sowohl von A 

auf B als auch von B auf C jedoch bereits im Abgangsland der Ware (Deutschland) 

übertragen. Der Sachverhalt ist eher atypisch.   

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Auf Basis der gesetzlichen Neuregelung (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG) wird die bewegte 

Lieferung von A ausgeführt. Es wird insoweit nicht mehr danach unterschieden, 

wann und wo die Verfügungsmacht auf die Parteien übertragen wird. Gem. 

§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG wird die Lieferung von A damit an dem Ort ausgeführt, an 

dem der Transport beginnt (Deutschland). Unter den weiteren gesetzlichen Voraus-

setzungen ist die Lieferung von A als innergemeinschaftliche Lieferung gem. 

§ 4 Nr. 1 Buchst. b i. V. m. § 6a UStG oder als Ausfuhrlieferung gem. § 4 Nr. 1 

Buchst. a i. V. m. § 6 UStG umsatzsteuerbefreit.  

 

Nachdem die Verwendung einer gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des 

Bestimungslandes durch den Abnehmer zur weiteren materiellen Voraussetzung für 

eine innergemeinschaftliche Lieferung erhoben wurde (vgl. § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 

UStG), kann A im Ergebnis nur dann ohne deutsche Umsatzsteuer fakturieren, wenn 
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sich B im Bestimmungsland für umsatzsteuerliche Zwecke hat registrieren lassen. 

Die gesetzliche Regelung führt damit nicht zu der gewünschten Vereinfachung. 

 

Gelangt die Ware ins Drittland, so richtet sich die Steuerbefreiung in der Lieferbe-

ziehung zwischen A und B nach der Vorschrift des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Ab-

satz 4 UStG. Für die Steuerbefreiung ist es in dieser Konstellation unschädlich, dass 

es sich bei B um keinen ausländischen Abnehmer handelt. 

 

Bei der von B an C ausgeführten Lieferung handelt es sich um die ruhende Liefe-

rung. Ihr Ort bestimmt sich nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG. Die Lieferung gilt 

folglich als dort ausgeführt, wo der Transport des Gegenstandes endet. Damit ist die 

Lieferung aus deutscher Sicht in Deutschland nicht umsatzsteuerbar. Ob es für die 

im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerbare und steuerpflichtige Lieferung an C zu 

einem Übergang der Steuerschuld kommt, hängt vom jeweiligen Mitgliedstaat ab 

(z. B. zu bejahen in Frankreich, zu verneinen in Österreich). 

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Auch der europäische Gesetzgeber geht davon 

aus, dass, sofern die Transportverantwortung bei dem ersten Lieferanten liegt, die 

Beförderung grundsätzlich der ersten Lieferung zugeschrieben wird. Ob dies im Ein-

klang mit der bisherigen Rechtsprechung des EuGH steht, bleibt abzuwarten.  

 

Die gesetzliche Regelung führt nicht zu der gewünschten Vereinfachung.  
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(6) Fall 6: DE1, DE2, AUSL – Transportverantwortung bei C 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei C. Die Verfügungsmacht wird jedoch erst im 

Bestimmungsland (Ausland) jeweils von A auf B bzw. von B auf C übertragen. Der 

Sachverhalt ist eher atypisch. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Es handelt sich um einen sog. Abholfall im Reihengeschäft, bei dem der Gegenstand 

durch den letzten Abnehmer transportiert wird. Somit erfolgt gem. § 3 Abs. 6a 

Satz 3 UStG die Zuordnung zur innergemeinschaftlichen Warenbewegung im Ver-

hältnis zwischen B und C. Damit kann B bei Vorliegen der übrigen gesetzlichen 

Voraussetzungen an C anlässlich einer innergemeineschaftlichen Lieferung oder ei-

ner Ausfuhrlieferung umsatzsteuerfrei liefern. Gelangt der Gegenstand ins Drittland, 

gilt es insbesondere § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 UStG zu beachten.   

 

A fakturiert seine (ruhende) Lieferung mit deutscher Umsatzsteuer. Diese Lösung ist 

u. E. praxisgerecht.  
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b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung. Auch der europäische Gesetzgeber geht davon aus, dass, sofern die 

Transportverantwortung bei dem letzten Abnehmer liegt, der Transport der letzten 

Lieferung zugeschrieben wird. Ob dies im Einklang mit der bisherigen Rechtspre-

chung des EuGH steht, bleibt abzuwarten.  
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(7) Fall 7: DE1, DE2, AUSL – Transportverantwortung bei C 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei C. Trotz Besitzes der Ware soll die Verfü-

gungsmacht von B auf ihn erst im Bestimmungsland (Ausland) übertragen werden. 

Auf B soll die Verfügungsmacht von A bereits im Abgangsmitgliedstaat (Deutsch-

land) übergehen. Auch hierbei handelt es sich um einen eher atypischen Sachver-

halt.   

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Es handelt sich um einen Abholfall im Reihengeschäft, bei dem der Gegenstand 

durch den letzten Abnehmer transportiert wird. Somit erfolgt gem. § 3 Abs. 6a 

Satz 3 UStG die Zuordnung zur innergemeinschaftlichen Warenbewegung im Ver-

hältnis zwischen B und C. Damit kann B bei Vorliegen der übrigen gesetzlichen 

Voraussetzungen an C im Rahmen einer innergemeineschaftlichen Lieferung oder 

einer Ausfuhrlieferung umsatzsteuerfrei liefern. Im letztgenannten Fall gilt es insbe-

sondere § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 UStG zu beachten.  

 

A fakturiert seine Lieferung mit deutscher Umsatzsteuer. Diese Lösung ist u. E. pra-

xisgerecht.   
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b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung. Auch der europäische Gesetzgeber geht davon aus, dass, sofern die 

Transportverantwortung bei dem letzten Abnehmer liegt, der Transport der letzten 

Lieferung zugeschrieben wird.  
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(8) Fall 8: DE1, DE2, AUSL – Transportverantwortung bei B 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei B. Allerdings trägt A Transportgefahr und Kos-

ten. Die Verfügungsmacht geht sowohl von A auf B als auch von B auf C jeweils 

erst im Bestimmungsland über. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Aufgrund des Auseinanderfallens von Transportverantwortung und Transportrisiko 

ist es nicht eindeutig, ob B als Zwischenhändler angesehen werden kann. Bejahen-

denfalls wird über § 3 Abs. 6a Satz 5 UStG die innergemeinschaftliche Warenbe-

wegung der Lieferung von B an C zugeordnet, da B auch im Verhältnis zu A unter 

seiner deutschen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auftritt; bei Drittlandsbezug 

fände § 3 Abs. 6a Satz 6 UStG Anwendung.   

 

A tätigt in Deutschland gem. § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 UStG eine ruhende umsatz-

steuerpflichtige Lieferung.  
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b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Es ist nicht eindeutig, ob Art. 36a MwStSystRL zur Anwendung kommt, da B zwar 

den Transportauftrag erteilt hat, A aber die Transportgefahr und die Kosten trägt, 

sodass nicht zweifelsfrei ist, ob B insoweit Zwischenhändler ist. Bejahendenfalls 

wird die innergemeinschaftliche Warenbewegung der Lieferung von B an C zuge-

schrieben da B auch im Verhältnis zu A unter seiner deutschen Umsatzsteuer-Iden-

tifikationsnummer auftritt. Damit führt die gesetzliche Neuregelung zu einer sach-

gerechten und besseren Lösung als in der Vergangenheit. 
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(9) Fall 9: DE1, DE2, AUSL – Transportverantwortung bei B 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei B. Die Verfügungsmacht wird von A auf B 

sowie von B auf C jedoch bereits im Abgangsmitgliedstaat (Deutschland) übertra-

gen. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

 

Liegt die Transportverantwortung bei B als sog. Zwischenhändler, so führt die 

Grundregel des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die an den Zwischen-

händler ausgeführte Lieferung als die bewegte Lieferung anzusehen ist. Der 

Zwischenhändler kann jedoch diese Vermutungsregelung widerlegen.  

 

Gelangt der Gegenstand dabei von Deutschland in das Ausland, erfolgt der 

Nachweis dadurch, dass der Zwischenhändler B dem Vorlieferanten A die 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abgangslandes (Deutschland) bis 

zum Beginn des Transportes mitteilt. Tut er dies, kann B unter den weiteren 

gesetzlichen Voraussetzungen – abhängig vom Bestimmungsland – entweder 

die Steuerbefreiung für die innergemeinschaftliche Lieferung (vgl. § 4 Nr. 1 

Buchst. b i. V. m. § 6a UStG) oder für die Ausfuhrlieferung (vgl. § 4 Nr. 1 
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Buchst. a i. V. m. § 6 UStG) in Anspruch nehmen. In der Praxis wird dies re-

gelmäßig der Fall sein. 

 

A liefert damit steuerpflichtig an B. Die Lösung ist praxisgerecht. 

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt zur Anwendung, da die Transportverantwortung bei B 

liegt und es sich bei ihm somit um einen Zwischenhändler im Sinne von Art. 36a 

Abs. 3 MwStSystRL handelt. Da B auch im Verhältnis zu A unter seiner deutschen 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auftritt, wird die innergemeinschaftliche Wa-

renbewegung der Lieferung von B an C zugeordnet.  
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1.3 Deutscher Lieferant, ausländischer Zwischenhändler, Letzterwerber im 

Ausland (Normalfälle) 

(10) Fall 10: DE, AUSL1, AUSL2 – Transportverantwortung bei A 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei A. Die Übertragung der Verfügungsmacht von 

A auf den Erwerber B sowie von B auf C erfolgt jeweils erst im Bestimmungsland 

(Ausland). 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Auf Basis der gesetzlichen Neuregelung (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG) wird die bewegte 

Lieferung von A ausgeführt. Gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG wird die Lieferung damit 

an dem Ort ausgeführt, an dem der Transport beginnt (Deutschland). Unter den 

weiteren gesetzlichen Voraussetzungen ist die Lieferung von A als innergemein-

schaftliche Lieferung gem. § 4 Nr. 1 Buchst. b i. V. m. § 6a UStG oder als Ausfuhr-

lieferung gem. § 4 Nr. 1 Buchst. a i. V. m. § 6 UStG umsatzsteuerbefreit. Da es sich 

bei B um einen ausländischen Unternehmer handelt, verfügt er sachverhaltgemäß 

auch über die notwendige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Bestimmungs-

landes, sodass A unter den weiteren Voraussetzungen umsatzsteuerbefreit liefern 

kann. Die gesetzliche Regelung führt zu der gewünschten Vereinfachung. 

 

Die Lieferung des B ist im Inland nicht steuerbar.  



 

    PSP-Leitfaden Reihengeschäfte 

 

 31 / 88 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung.  
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(11) Fall 11: DE, AUSL1, AUSL2 – Transportverantwortung bei C 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt beim Letzterwerber C. Die Verfügungsmacht wird 

sowohl auf B als auch auf C im Abgangsland der Ware (Deutschland) übertragen. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Im Abholfall erfolgt gem. § 3 Abs. 6a Satz 3 UStG die Zuordnung zur innergemein-

schaftlichen Warenbewegung im Verhältnis zwischen B und C. Damit bestimmt 

sich der Ort für die Lieferung von B an C nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG und befindet 

sich in Deutschland. B muss sich folglich in Deutschland für umsatzsteuerliche Zwe-

cke registrieren lassen. Unter den weiteren Voraussetzungen ist seine Lieferung an 

C umsatzsteuerfrei. Die Lösung ist nicht praxisgerecht und birgt insbesondere für A 

Risiken, wenn er das Vorliegen eines Reihenegschäfts nicht erkennt..  

 

A muss seine Lieferung mit deutscher Umsatzsteuer fakturieren.  
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b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei B nicht um einen Zwischenhändler im Sinne von 

Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur An-

wendung. Diese aus Sicht von B regelmäßig ungünstige und für A nicht sofort er-

kennbare Lösung sollte deshalb in der Praxis möglichst vermieden werden.  
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(12) Fall 12: DE, AUSL1, AUSL2 – Transportverantwortung bei B 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei B. Dieser erhält die Verfügungsmacht bereits 

im Abgangsmitgliedstaat (Deutschland). Er überträgt die Verfügungsmacht an den 

Letzterwerber C erst im Bestimmungsland (Ausland). 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

 

Liegt die Transportverantwortung bei B als sog. Zwischenhändler, so führt die 

Grundregel des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die an ihn ausgeführte Lieferung 

als die bewegte Lieferung anzusehen ist. Der Zwischenhändler kann jedoch diese 

Vermutungsregelung widerlegen. Sofern B nicht bereits in Deutschland registriert 

ist, wird er kein Interesse für eine derartige Registrierung und Widerlegung der „Ver-

mutungsregelung“ haben. Bleibt es damit bei der Vermutungsregelung kann A an B 

bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen umsatzsteuerfrei liefern.  

 

Die Lieferung von B an C ist als unbewegte Lieferung wegen § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 

UStG in Deutschland nicht umsatzsteuerbar. Die gesetzliche Regelung führt zu ei-

nem praxisgerechten Ergebnis.  
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b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt zur Anwendung, da die Transportverantwortung bei B 

liegt und es sich bei ihm somit um den Zwischenhändler im Sinne von Art. 36a 

Abs. 3 MwStSystRL handelt. Sofern B nicht bereits in Deutschland registriert ist, hat 

er regelmäßig kein Interesse, die bewegte Lieferung auszuführen. Deshalb wird er 

A keine deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitteilen (können), sodass A 

bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen umsatzsteuerbefreit liefern kann.  

 

Die Anwendung der allgemeinen Regelungen führen somit zu einem sachgerechten 

Ergebnis.  
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1.4 Deutscher Lieferant, ausländischer Zwischenhändler, Letzterwerber im 

Ausland (ungewöhnliche Ausnahmefälle) 

(13) Fall 13: DE, AUSL1, AUSL2 – Transportverantwortung bei A 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei A. Er überträgt die Verfügungsmacht an B je-

doch bereits im Warenabgangsland (Deutschland). Die Verfügungsmacht von B auf 

den Letzterwerber C wird jedoch erst im Bestimmungsland (Ausland) übertragen. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

 

Auf Basis der gesetzlichen Neuregelung (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG) wird die bewegte 

Lieferung von A ausgeführt. Gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG wird die Lieferung damit 

an dem Ort ausgeführt, an dem der Transport beginnt (Deutschland). Unter den 

weiteren gesetzlichen Voraussetzungen ist die Lieferung von A als innergemein-

schaftliche Lieferung gem. § 4 Nr. 1 Buchst. b i. V. m. § 6a UStG oder als Ausfuhr-

lieferung gem. § 4 Nr. 1 Buchst. a i. V. m. § 6 UStG umsatzsteuerbefreit. Nachdem 

B sachverhaltsgemäß über eine gültige ausländische Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer verfügt, kann A unter den weiteren Voraussetzungen steuerbefreit liefern.  

 

Die Lieferung von B an C ist wegen § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG in Deutschland 

nicht umsatzsteuerbar. Die gesetzliche Regelung führt zu der gewünschten Verein-

fachung. 
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b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um den Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung. Auch nach dem europäischen Verständnis würde damit A die waren-

bewegte Lieferung ausführen, sodass der Sachverhalt praxisgerecht gelöst wird.  
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(14) Fall 14: DE, AUSL1, AUSL2 – Transportverantwortung bei A 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei A. Die Übertragung der Verfügungsmacht von 

A auf B und von B auf C erfolgt jedoch bereits im Warenabgangsland (Deutschland). 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Auf Basis der gesetzlichen Neuregelung (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG) wird die bewegte 

Lieferung von A ausgeführt. Sie stellt nicht darauf ab, wann die Verfügungsmacht 

auf die in der Lieferkette Beteiligten übertragen wird. Gem.§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG 

wird die Lieferung von A damit an dem Ort ausgeführt, an dem der Transport be-

ginnt (Deutschland). Unter den weiteren gesetzlichen Voraussetzungen ist die Lie-

ferung von A als innergemeinschaftliche Lieferung gem. § 4 Nr. 1Buchst. b 

i. V. m. § 6a UStG oder als Ausfuhrlieferung gem. § 4 Nr. 1 Buchst. a i. V. m. § 6 

UStG umsatzsteuerbefreit.  

 

Die Lieferung von B an C ist wegen § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG in Deutschland 

nicht umsatzsteuerbar.  

 

Die gesetzliche Regelung führt zu der gewünschten Vereinfachung. Sie ist damit 

praxisgerecht. 
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b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um den Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung. Diese sind in der geschilderten Konstellation, wenn die Verfügungs-

macht auf C bereits im Abgangsmitgliedstaat übergeht nicht eindeutig.  
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(15) Fall 15: DE, AUSL1, AUSL2 – Transportverantwortung bei C 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei C. Obwohl es sich um einen Abholfall han-

delt, soll die Verfügungsmacht von B auf C (und auch von A auf B) erst im Bestim-

mungsland (Ausland) übertragen werden. Hierbei handelt es sich um einen eher 

atypischen Geschehensablauf.  

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Es handelt sich um einen sogenannten Abholfall im Reihengeschäft, bei dem der 

Gegenstand durch den letzten Abnehmer transportiert wird. Somit erfolgt gem. § 3 

Abs. 6a Satz 3 UStG die Zuordnung zur innergemeinschaftlichen Warenbewegung 

im Verhältnis zwischen B und C. Damit muss sich B im Inland registrieren lassen. 

Bei Vorliegen der übrigen gesetzlichen Voraussetzungen ist die von ihm an C aus-

geführte Lieferung entweder als innergemeineschaftliche Lieferung oder als Aus-

fuhrlieferung umsatzsteuerfrei. Diese Lösung erzeugt bei gesetzestreuem Verhalten 

für B einen hohen administrativen Aufwand ohne Mehreinnahmen im Abgangsland 

(Deutschland) und ist u. E. nicht praxisgerecht. 
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A führt eine im Inland umsatzsteuerpflichtige Lieferung aus, sodass er mit deutscher 

Umsatzsteuer zu fakturieren hat. Der Sachverhalt ist für A mit Risiken verbunden, 

da die Gefahr besteht, dass er das Reihgengeschäft nicht erkennt und deshalb ohne 

Umsatzsteuer fakturiert.   

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um den Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Diese Fallkonstellation sollte möglichst vermie-

den werden.  

 

  



 

    PSP-Leitfaden Reihengeschäfte 

 

 42 / 88 

(16) Fall 16: DE, AUSL1, AUSL2 – Transportverantwortung bei C 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei C. Obwohl es sich um einen Abholfall han-

delt, soll die Verfügungsmacht von B auf C erst im Bestimmungsland (Ausland) über-

tragen werden. Die Übergabe der Verfügungsmacht von A auf B erfolgt bereits im 

Warenabgangsland (Deutschland). Hierbei handelt es sich um einen eher atypi-

schen Geschehensablauf.  

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Es handelt sich um einen Abholfall im Reihengeschäft, bei dem der Gegenstand 

durch den letzten Abnehmer transportiert wird. Somit erfolgt gem. § 3 Abs. 6a 

Satz 3 UStG die Zuordnung zur innergemeinschaftlichen Warenbewegung im Ver-

hältnis zwischen B und C. Damit muss sich B im Inland registrieren lassen. Bei Vor-

liegen der übrigen gesetzlichen Voraussetzungen ist die von ihm an C ausgeführte 

Lieferung entweder als innergemeineschaftliche Lieferung oder als Ausfuhrlieferung 

umsatzsteuerfrei. Diese Lösung erzeugt bei gesetztestreuem Verhalten für B einen 

hohen administrativen Aufwand ohne Mehreinnahmen im Abgangsland (Deutsch-

land) und ist u. E. nicht praxisgerecht. 

 

A führt eine im Inland umsatzsteuerpflichtige Lieferung aus, sodass er mit deutscher 

Umsatzsteuer zu fakturieren hat. Der Sachverhalt ist für A mit Risiken verbunden, 

da die Gefahr besteht, dass er das Reihgengeschäft nicht erkennt und deshalb ohne 

Umsatzsteuer fakturiert.  
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b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung. Diese sind in einer solchen Fallkonstellation nicht eindeutig.  
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(17) Fall 17: DE, AUSL1, AUSL2 – Transportverantwortung bei B 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt beim Ersterwerber B. Die Verfügungsmacht von 

A auf B wird jedoch ebenso wie die Verfügungsmacht von B auf C erst im Bestim-

mungsland (Ausland) übertragen. Hierbei handelt es sich um einen eher atypischen 

Geschehensablauf. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Liegt die Transportverantwortung bei B als sog. Zwischenhändler, so führt die 

Grundregel des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die an den Zwischenhändler 

ausgeführte Lieferung als die bewegte Lieferung anzusehen ist. Der Zwischenhänd-

ler kann jedoch diese Vermutungsregelung widerlegen. Sofern B nicht bereits in 

Deutschland registriert ist, wird er kein Interesse für eine derartige Registrierung und 

Widerlegung der Vermutungsregelung haben. Bleibt es damit bei der Vermutungs-

regelung, kann damit A – bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen – an B und 

damit bewegt umsatzsteuerfrei liefern. Für die Bestimmung gem. § 3 Abs. 6a Satz 1 

UStG, welche der beiden Lieferungen als bewegt gilt, ist nach dem Gesetzeswort-

laut nicht entscheidend, bei welchem der in der Lieferkette Beteiligten die Verfü-

gungsmacht bei Grenzübertritt liegt.  
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Die Lieferung von B an C ist wegen § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG in Deutschland 

nicht umsatzsteuerbar. Die gesetzliche Regelung führt zu einem praxisgerechten 

Ergebnis. 

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt zur Anwendung, da die Transportveranlassung bei B 

liegt und es sich bei ihm somit um einen Zwischenhändler im Sinne von Art. 36a 

Abs. 3 MwStSystRL handelt. Sofern B nicht bereits in Deutschland registriert ist, hat 

er regelmäßig kein Interesse, die bewegte Lieferung auszuführen. Deshalb wird er 

A keine deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitteilen (können), sodass A 

bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen gem. Art. 36a Abs. 1 MwStSystRL die 

umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung bzw. Ausfuhrlieferung ausfüh-

ren wird.  

 

Handelt es sich bei dem Ausland um das übrige Gemeinschaftsgebiet, so tätigt B im 

Bestimmungsland einen innergemeinschaftlichen Erwerb sowie im Nachgang einen 

lokalen Umsatz an C.  
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(18) Fall 18: DE, AUSL1, AUSL2 – Transportverantwortung bei B 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei B. Die Verfügungsmacht wird an sämtliche 

Erwerber bereits im Abgangsland der Ware (Deutschland) übertragen. Hierbei han-

delt es sich um einen eher atypischen Geschehensablauf. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Liegt die Transportverantwortung bei B als sog. Zwischenhändler, so führt die 

Grundregel des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die an den Zwischenhändler 

ausgeführte Lieferung als die bewegte Lieferung anzusehen ist. Der Zwischenhänd-

ler kann jedoch diese Vermutungsregelung widerlegen. Sofern B nicht bereits in 

Deutschland registriert ist, wird er kein Interesse für eine derartige Registrierung und 

Widerlegung der Vermutungsregelung haben. Bleibt es damit bei der Vermutungs-

regelung, kann damit A – bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen – an B und 

damit bewegt umsatzsteuerfrei liefern. Für die Bestimmung gem. § 3 Abs. 6a Satz 1 

UStG, welche der beiden Lieferungen als bewegt gilt, ist nach dem Gesetzeswort-

laut nicht maßgeblich, bei welchem der in der Lieferkette Beteiligten die Verfü-

gungsmacht bei Grenzübertritt liegt.  
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Die Lieferung von B an C ist wegen § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG in Deutschland 

nicht umsatzsteuerbar. Die gesetzliche Regelung führt zu einem praxisgerechten 

Ergebnis. 

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt zur Anwendung, da die Transportveranlassung bei B 

liegt und es sich bei ihm somit um den Zwischenhändler im Sinne von Art. 36a 

Abs. 3 MwStSystRL handelt. Sofern B nicht bereits in Deutschland registriert ist, hat 

er regelmäßig kein Interesse, die bewegte Lieferung auszuführen. Deshalb wird er 

A keine deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitteilen (können), sodass A 

bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen gem. Art. 36a Abs. 1 MwStSystRL die 

umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung bzw. Ausfuhrlieferung ausfüh-

ren wird.  

 

Handelt es sich bei dem Ausland um übriges Gemeinschaftsgebiet, so tätigt B im 

Bestimmungsland einen innergemeinschaftlichen Erwerb sowie im Nachgang eine 

lokale Lieferung an C. 
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2. Warenbewegung aus dem Ausland nach Deutschland 

2.1 Ausländischer Lieferant, deutscher Zwischenhändler, Letzterwerber im  

Inland (Normalfälle) 

(19) Fall 19: AUSL, DE1, DE2 – Transportverantwortung bei A 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei A. Die Verfügungsmacht von A auf B und von 

B auf C wird jeweils erst im Bestimmungsland (Deutschland) übertragen. In jenen 

Fällen, in denen die Ware aus dem Drittland kommt, ist B Schuldner der Einfuhrum-

satzsteuer.  

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Gem. § 3 Abs. 6a Satz 1 UStG liegt ein Reihgengeschäft vor, da drei Beteiligte über 

denselben Gegenstand Liefergeschäfte abgeschlossen haben und der Gegenstand 

unmittelbar vom ersten Liederanten, A, an den letzten Abnehmer, C , gelangt. Da 

der Transport des Gegenstandes durch A erfolgt, wird auf Basis der gesetzlichen 

Neuregelung (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG) die bewegte Lieferung von A ausgeführt. 

Gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG wird die bewegte Lieferung an dem Ort ausgeführt, 

an dem der Transport beginnt (Ausland) und ist somit im Inland nicht steuerbar.  
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Gelangt die Ware dabei aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet nach Deutschland, 

so tätigt B einen steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb.  

 

Gelangt die Ware hingegen aus dem Drittland in das Inland, ist auch entscheidend, 

wer Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist. Nachdem dies sachverhaltsgemäß B ist, 

unterliegt die Einfuhr bei ihm gem. § 1 Abs. 4 UStG der Besteuerung.  

 

Nachdem A die Ware transportiert, ist der Transport seiner Lieferung zuzuordnen, 

sodass sich der Ort seiner Lieferung im Drittland befindet. § 3 Abs. 8 UStG findet 

keine Anwendung.  

 

Bei der von B an C ausgeführten Lieferung handelt es sich um die ruhende Liefe-

rung. Ihr Ort bestimmt sich nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG. Die Lieferung gilt 

folglich als dort ausgeführt, wo der Transport des Gegenstandes endet (Deutsch-

land). § 4 Nr. 4b UStG sollte keine Anwendung finden. Damit ist die Lieferung in 

Deutschland umsatzsteuerpflichtig.  

 

In der Praxis sollte darauf geachtet werden, dass eine Vertragsgestaltung gewählt 

wird, die den Vorsteuerabzug der Einfuhrumsatzsteuer durch B sicherstellt. Hier gilt 

es auch die Vereinbarungen mit C im Auge zu behalten.  

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um den Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung. Diese sollten dazu führen, dass A die warenbewegte Lieferung aus-

führt.  
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(20) Fall 20: AUSL, DE1, DE2 – Transportverantwortung bei C 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei C (sogenannter Abholfall). Die Verfügungs-

macht wird demenstprechend bereits im Abgangsland der Ware (Ausland) von A 

auf B und von B auf C übertragen. In jenen Fällen, in denen die Ware aus dem 

Drittland kommt, ist B Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Es handelt sich um einen Abholfall im Reihengeschäft, bei dem der Gegenstand 

durch den letzten Abnehmer transportiert wird. Somit erfolgt gem. § 3 Abs. 6a 

Satz 3 UStG die Zuordnung zur innergemeinschaftlichen Warenbewegung im Ver-

hältnis zwischen B und C.  

 

Der Ort der Lieferung von B befindet sich somit aus deutscher Sicht gemäß § 3 

Abs. 6 Satz 1 UStG im Ausland. Handelt es sich dabei um das übrige Gemein-

schafstgebiet, so würde B im übrigen Gemeinschaftsgebiet eine umsatzsteuerfreie 

innergemeinschaftliche Lieferung ausführen. B müsste sich damit vor Ort für um-

satzsteuerliche Zwecke registrieren lassen. Die Verwendung einer deutschen Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer führt zu keiner anderen Lösung. Die Beurteilung 

richtet sich jedoch nach dem jeweiligen ausländischem Recht. C hätte im Inland 

einen innergemeinschaftlichen Erwerb mit Vorsteuerabzug zu erklären.  
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Diese Lösung erzeugt für B einen hohen bürokratischen Aufwand und ist nicht pra-

xisgerecht. 

 

A tätigt aus deutscher Sicht einen im Inland nicht steuerbaren Umsatz.  

 

Liegt eine Einfuhr vor und ist B dabei (sachverhaltsgemäß) Schuldner der Einfuhrum-

satzsteuer, verlagert sich der Ort seiner Lieferung an C gem. § 3 Abs. 8 UStG nach 

Deutschland, sodass diese als steuerpflichtige Inlandslieferung zu beurteilen ist. B 

tätigt gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG eine steuerbare Einfuhr. Die Einfuhrumsatzsteuer 

kann er gem. § 15 Abs. 1 Nr. 2 UStG in Abzug bringen. Diese Lösung ist u. E. pra-

xisgerecht.  

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um den Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung. Diese sind nicht eindeutig. Sie sollten aber wohl zu dem selben Er-

gebnis wie nach der nationalen Regelung führen.   
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(21) Fall 21: AUSL, DE1, DE2 – Transportverantwortung bei B 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei B. A überträgt die Verfügungsmacht auf B im 

Abgangsland der Ware, B überträgt die Verfügungsmacht auf den Letzterwerber C 

erst im Bestimmungsland (Deutschland). In jenen Fällen, in denen die Ware aus 

dem Drittland kommt, ist B Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Liegt die Transportverantwortung bei B als sog. Zwischenhändler, so führt die 

Grundregel des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die an ihn ausgeführte Lieferung 

als die bewegte Lieferung anzusehen ist. Der Zwischenhändler kann jedoch diese 

Vermutungsregelung widerlegen.  

 

Gelangt die Ware aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das Inland, führt die 

Regelung des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die bewegte Lieferung von A aus-

geführt führt. Dies ist für die Beteiligten ein interssensgerechtes Ergebnis, da B sich 

regelmäßig nicht im Ausland registrieren will und für ihn die Besteuerung eines 

innergemeinschaftlichen Erwerbs in seinem Ansässigkeitsstaat (Deutschland) am 

praktikabelsten ist.  

 

Gelangt die Ware hingegen aus dem Drittland ins Inland, führt § 3 Abs. 6a Satz 7 

UStG dazu, dass ein ausreichender Nachweis für die Zuordnung der bewegten Lie-

ferung im Verhältnis zwischen B und C vorliegt, wenn der Gegenstand im Namen 
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des B in das Inland eingeführt wird. Dies liegt sachverhaltsgemäß vor. Damit kommt 

die Vorschrift des § 3 Abs. 8 UStG zur Anwendung, sodass die Lieferung von B an 

C als im Inland ausgeführt gilt und damit steuerbar ist. Daneben tätigt B eine im 

Inland steuerbare Einfuhr gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG. Die Einfuhrumsatzsteuer 

kann er gem. § 15 Abs. 1 Nr. 2 UStG in Abzug bringen. Diese Lösung ist u. E. pra-

xisgerecht.  

 

A tätigt insoweit an B eine im Inland nicht steuerbare Lieferung, deren Ort sich nach 

§ 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 UStG berstimmt.  

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt zur Anwendung, da die Transportveranlassung bei B 

liegt und es sich bei ihm somit um einen Zwischenhändler im Sinne von Art. 36a 

Abs. 3 MwStSystRL handelt. Sofern B im Verhältnis zu A nicht unter einer Umsatz-

steuer-Identifikationsnummer des Abgangslandes auftreten wird, führt die gesetzli-

che Neuregelung des Art. 36a Abs. 1 MwStSystRL zu dem Ergebnis, dass die waren-

bewegte Lieferung von A an B ausgeführt wird. Die gesetzliche Neuregelung führt 

damit zu einem interessensgerechten Ergebnis. Sie enthält aber – anders als das 

nationale Recht – keine Regelung für die Einfuhr von Waren aus dem Drittlandsge-

biet.  
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2.2 Ausländischer Lieferant, deutscher Zwischenhändler, Letzterwerber im  

Inland (ungewöhnliche Ausnahmefälle) 

(22) Fall 22: AUSL, DE1, DE2 – Transportverantwortung bei A 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei A. Allerdings geht die Verfügungsmacht so-

wohl auf B als auch an C bereits im Abgangsland der Ware (Ausland). In jenen 

Fällen, in denen die Ware aus dem Drittland kommt, ist B Schuldner der Einfuhrum-

satzsteuer. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Der Transport des Gegenstandes erfolgt durch den ersten Lieferanten in der Liefer-

kette A, sodass auf Basis der gesetzlichen Neuregelung (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG) 

die bewegte Lieferung von A ausgeführt wird. Für den deutschen Gesetzgeber ist 

dabei nicht entscheidend, wer an dem Gegenstand die Verfügungsmacht besitzt. 

Gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG wird die bewegte Lieferung an dem Ort ausgeführt, 

an dem der Transport beginnt (Ausland), sodass die Lieferung somit nicht im Inland 

steuerbar ist.  

 

Gelangt die Ware dabei aus dem übrigen Gemeinschaftsgebeit nach Deutschland, 

so tätigt B einen steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb.  
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Gelangt die Ware hingegen aus dem Drittland in das Inland, ist entscheidend, wer 

Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist. Nachdem dies sachverhaltsgemäß B ist, un-

terliegt die Einfuhr bei ihm gem. § 1 Abs. 4 UStG der Besteuerung. Damit verbleibt 

es bei der Nichtsteuerbarkeit der Lieferung von A.   

 

Bei der von B an C ausgeführten Lieferung handelt es sich um die ruhende Liefe-

rung. Ihr Ort bestimmt sich nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG. Die Lieferung gilt 

folglich als dort ausgeführt, wo der Transport des Gegenstandes endet. Damit ist die 

Lieferung in Deutschland umsatzsteuerpflichtig. § 3 Abs. 8 UStG sollte nicht zur 

Anwendung kommen, da die Vorschrift im Reihengeschäft wohl nur dann zur An-

wendung kommt, wenn es sich um die bewegte Lieferung handelt. Die Beantwor-

tung der Frage kann jedoch bei dieser Fallgestaltung dahingestellt bleiben, da in 

beiden Fällen der Ort der Lieferung sich im Inland befindet. Die von B geschuldete 

Einfuhrumsatzsteuer kann er unter den allgemeinen Voraussetzungen als Vorsteuer 

gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG in Abzug bringen. 

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung, die nicht eindeutig sind.  
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(23) Fall 23: AUSL, DE1, DE2 – Transportverantwortung bei A 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei A. Er überträgt die Verfügungsmacht an B je-

doch bereits am Abgangsland (Ausland). B überträgt die Verfügungsmacht an den 

Letzterwerber C im Bestimmungsland (Deutschland). In jenen Fällen, in denen die 

Ware aus dem Drittland kommt, ist B Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Der Transport des Gegenstandes erfolgt durch den ersten Lieferanten in der Liefer-

kette A, sodass auf Basis der gesetzlichen Neuregelung (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG) 

die bewegte Lieferung von A ausgeführt wird. Für den deutschen Gesetzgeber ist 

dabei nicht entscheidend, wer an dem Gegenstand die Verfügungsmacht besitzt. 

Gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG wird die bewegte Lieferung an dem Ort ausgeführt, 

an dem der Transport beginnt (Ausland), sodass die Lieferung somit nicht im Inland 

steuerbar ist.  

 

Gelangt die Ware dabei aus dem übrigen Gemeinschaftsgebeit nach Deutschland, 

so tätigt B einen steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb.  

 

Gelangt die Ware hingegen aus dem Drittland in das Inland, ist auch entscheidend, 

wer Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist. Nachdem dies sachverhaltsgemäß B ist, 

unterliegt die Einfuhr bei ihm gem. § 1 Abs. 4 UStG der Besteuerung.  
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A führt die bewegte Lieferung aus, deren Ort sich im Drittland befindet.  

 

Bei der von B an C ausgeführten Lieferung handelt es sich die ruhende Lieferung. 

Ihr Ort bestimmt sich nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG. Die Lieferung gilt folglich 

als dort ausgeführt, wo der Transport des Gegenstandes endet. Damit ist die Liefe-

rung in Deutschland umsatzsteuerpflichtig. § 3 Abs. 8 UStG sollte nicht zur Anwen-

dung kommen, da die Vorschrift im Reihengeschäft wohl nur für die bewegte Liefe-

rung zur Anwendung kommen kann. Die Beantwortung der Frage kann jedoch bei 

dieser Fallgestaltung dahingestellt bleiben, da in beiden Fällen der Ort der Lieferung 

sich im Inland befindet. Die von B geschuldete Einfuhrumsatzsteuer kann er unter 

den allgemeinen Voraussetzungen als Vorsteuer gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG 

in Abzug bringen, wenn er den Gegenstand für sein Unternehmen eingeführt hat 

und für besteuerte Umsätze verwendet. 

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung. Diese sind nicht eindeutig. Sie sollten aber wohl dazu führen, dass A 

die warenbewegte Lieferung ausführt.  
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(24) Fall 24: AUSL, DE1, DE2 – Transportverantwortung bei C 

 

 

Sachverhalt 

Es handelt sich um einen sogenannten Abholfall, bei dem die Transportverantwor-

tung beim Letzterwerber C liegt. Die Verfügungsmacht wird jedoch sowohl von A 

auf B als auch von B auf C erst im Bestimmungsland (Deutschland) übertragen. In 

jenen Fällen, in denen die Ware aus dem Drittland kommt, ist B Schuldner der Ein-

fuhrumsatzsteuer. Hierbei handelt es sich erher um einen atypischen Geschehens-

ablauf.   

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Es handelt sich um einen Abholfall im Reihenegschäft, bei dem der Gegenstand 

durch den letzten Abnehmer transportiert wird. Somit erfolgt gem. § 3 Abs. 6a 

Satz 3 UStG die Zuordnung zur innergemeinschaftlichen Warenbewegung im Ver-

hältnis zwischen B und C. Für den deutschen Gesetzgeber ist dabei nicht entschei-

dend, wer wie lange an dem Gegenstand die Verfügungsmacht besitzt. 

 

Der Ort der Lieferung von B befindet sich somit aus deutscher Sicht gemäß § 3 

Abs. 6 Satz 1 UStG im Ausland. Handelt es sich dabei um das übrige Gemein-

schafstgebiet, so würde B im übrigen Gemeinschaftsgebiet eine umsatzsteuerfreie 

innergemeinschaftliche Lieferung ausführen. B müsste sich damit vor Ort für um-
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satzsteuerliche Zwecke registrieren lassen. Die Verwendung einer deutschen Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer führt zu keiner anderen Lösung. Die Beurteilung 

richtet sich jedoch nach dem jeweiligen ausländischen Recht. C hätte im Inland 

einen innergemeinschaftlichen Erwerb mit Vorsteuerabzug zu erklären.  

 

Diese Lösung erzeugt für B einen hohen bürokratischen Aufwand und ist nicht pra-

xisgerecht  

 

A tätigt aus deutscher Sicht einen im Inland nicht steuerbaren Umsatz.  

 

Liegt eine Einfuhr vor und ist B dabei (sachverhaltsgemäß) Schuldner der Einfuhrum-

satzsteuer, verlagert sich der Ort seiner – über § 3 Abs. 6a Satz 7 UStG – bewegten 

Lieferung an C gem. § 3 Abs. 8 UStG nach Deutschland, sodass diese als steuer-

pflichtige Inlandslieferung zu beurteilen ist. B tätigt daneben gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 

UStG eine steuerbare Einfuhr. Die Einfuhrumsatzsteuer kann er gem. § 15 Abs. 1 

Nr. 2 UStG unter den allgemeinen Voraussetzungen in Abzug bringen.  

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung. Diese sind nicht eindeutig.  
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(25) Fall 25: AUSL, DE1, DE2 – Transportverantwortung bei C 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei C. Zwar geht die Verfügungsmacht an der 

Ware schon im Abgangsland von A auf B über, doch im Verhältnis zwischen B und 

C soll C erst am Bestimmungsort (Deutschland) über die Ware verfügen können. In 

jenen Fällen, in denen die Ware aus dem Drittland kommt, ist B Schuldner der Ein-

fuhrumsatzsteuer. Hierbei handelt es sich eher um einen atypischen Geschehens-

ablauf.  

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Es handelt sich um einen Abholfall im Reihengeschäft, bei dem der Gegenstand 

durch den letzten Abnehmer transportiert wird. Somit erfolgt gem. § 3 Abs. 6a 

Satz 3 UStG die Zuordnung zur innergemeinschaftlichen Warenbewegung im Ver-

hältnis zwischen B und C. Für den deutschen Gesetzgeber ist dabei nicht entschei-

dend, wer wie lange an dem Gegenstand die Verfügungsmacht besitzt. 

 

Der Ort der Lieferung von B befindet sich somit aus deutscher Sicht gemäß § 3 

Abs. 6 Satz 1 UStG im Ausland. Handelt es sich dabei um das übrige Gemein-

schafstgebiet, so würde B im übrigen Gemeinschaftsgebiet eine umsatzsteuerfreie 

innergemeinschaftliche Lieferung ausführen. B müsste sich damit vor Ort für um-

satzsteuerliche Zwecke registrieren lassen. Die Verwendung einer deutschen Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer führt zu keiner anderen Lösung. Die Beurteilung 
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richtet sich jedoch nach dem jeweiligen ausländischen Recht. C hätte im Inland 

einen innergemeinschaftlichen Erwerb mit Vorsteuerabzug zu erklären.  

 

Diese Lösung erzeugt für B einen hohen bürokratischen Aufwand und ist nicht pra-

xisgerecht. 

 

A tätigt aus deutscher Sicht einen im Inland nicht steuerbaren Umsatz.  

 

Liegt eine Einfuhr vor und ist B dabei (sachverhaltsgemäß) Schuldner der Einfuhrum-

satzsteuer, verlagert sich der Ort seiner – über § 3 Abs. 6a Satz 7 UStG – bewegten 

Lieferung an C gem. § 3 Abs. 8 UStG nach Deutschland, sodass diese als steuer-

pflichtige Inlandslieferung zu beurteilen ist. B tätigt daneben gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 

UStG eine steuerbare Einfuhr. Die Einfuhrumsatzsteuer kann er gem. § 15 Abs. 1 

Nr. 2 UStG unter den allgemeinen Voraussetzungen in Abzug bringen. 

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung. Diese sind nicht eindeutig.  
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(26) Fall 26: AUSL, DE1, DE2 – Transportverantwortung bei B 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt beim Ersterwerber B. Die Verfügungsmacht an der 

Ware wird jedoch sowohl von A auf B als auch von B auf C bereits im Abgangsland 

der Ware (Ausland) übertragen. In jenen Fällen, in denen die Ware aus dem Dritt-

land kommt, ist B Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Liegt die Transportverantwortung bei B als sog. Zwischenhändler, so führt die 

Grundregel des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die an ihn ausgeführte Lieferung 

als die bewegte Lieferung anzusehen ist. Der Zwischenhändler kann jedoch diese 

Vermutungsregelung widerlegen.  

 

Gelangt die Ware aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das Inland, führt die 

Regelung des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die bewegte Lieferung von A aus-

geführt führt. Dies ist für die Beteiligten ein interessensgerechtes Ergebnis, da B sich 

regelmäßig nicht im Ausland registrieren will und für ihn die Besteuerung eines 

innergemeinschaftlichen Erwerbs in seinem Ansässigkeitsstaat (Deutschland) am 

praktikabelsten ist. Für den deutschen Gesetzgeber kommt es nicht darauf an, wer 

und wie lange die Verfügungsmacht an dem Gegenstand hat.   
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Gelangt die Ware hingegen aus dem Drittland ins Inland, führt § 3 Abs. 6a Satz 7 

UStG dazu, dass ein ausreichender Nachweis für die Zuordnung der bewegten Lie-

ferung im Verhältnis zwischen B und C vorliegt, wenn der Gegenstand im Namen 

des B in das Inland eingeführt wird. Dies liegt sachverhaltsgemäß vor. Damit kommt 

die Vorschrift des § 3 Abs. 8 UStG zur Anwendung, sodass die Lieferung von B an 

C als im Inland ausgeführt gilt und damit steuerbar ist. Daneben tätigt B eine im 

Inland steuerbare Einfuhr gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG. Die Einfuhrumsatzsteuer 

kann er unter den allgemeinen Voraussetzungen gem. § 15 Abs. 1 Nr. 2 UStG in 

Abzug bringen. Diese Lösung ist u. E. praxisgerecht.  

 

A tätigt insoweit an B eine im Inland nicht steuerbare Lieferung, deren Ort sich nach 

§ 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 UStG bestimmt.  

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt zur Anwendung, da die Transportverantwortung bei B 

liegt und es sich bei ihm somit um einen Zwischenhändler im Sinne von Art. 36a 

Abs. 3 MwStSystRL handelt. Da B regelmäßig im Verhältnis zu A unter seiner deut-

schen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auftreten wird, führt die gesetzliche 

Neuregelung des Art. 36a Abs. 1 MwStSystRL zu dem Ergebnis, dass die warenbe-

wegte Lieferung von A an B ausgeführt wird. Die gesetzliche Neurgelung führt damit 

zu einem interessensgerechten Ergebnis. Sie gilt aber nicht für die Einfuhr von Wa-

ren aus dem Drittlandsgebiet.  

  



 

    PSP-Leitfaden Reihengeschäfte 

 

 64 / 88 

(27) Fall 27: AUSL, DE1, DE2 – Transportverantwortung bei B 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei dem Ersterwerber B. Die Übertragung der Ver-

fügungsmacht erfolgt jedoch in sämtlichen Lieferbeziehungen (von A auf B und von 

B auf C) erst im Bestimmungsland (Deutschland). In jenen Fällen, in denen die Ware 

aus dem Drittland kommt, ist B Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer. Hierbei handelt 

es sich um einen eher atypischen Geschehensablauf.  

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

 

Liegt die Transportverantwortung bei B als sog. Zwischenhändler, so führt die 

Grundregel des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die an ihn ausgeführte Lieferung 

als die bewegte Lieferung anzusehen ist. Der Zwischenhändler kann jedoch diese 

Vermutungsregelung widerlegen.  

 

Gelangt die Ware aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das Inland, führt die 

Regelung des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die bewegte Lieferung von A aus-

geführt führt. Dies ist für die Beteiligten ein interessensgerechtes Ergebnis, da B sich 

regelmäßig nicht im Ausland registrieren lassen will und für ihn die Besteuerung 

eines innergemeinschaftlichen Erwerbs in seinem Ansässigkeitsstaat (Deutschland) 
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am praktikabelsten ist. Für den deutschen Gesetzgeber kommt es nicht darauf an, 

wer und wie lange die Verfügungsmacht an dem Gegenstand hat.   

 

Gelangt die Ware hingegen aus dem Drittland ins Inland, führt § 3 Abs. 6a Satz 7 

UStG dazu, dass ein ausreichender Nachweis für die Zuordnung der bewegten Lie-

ferung im Verhältnis zwischen B und C vorliegt, wenn der Gegenstand im Namen 

des B in das Inland eingeführt wird. Dies liegt sachverhaltsgemäß vor. Damit kommt 

im Verhältnis zwischen B und C die Vorschrift des § 3 Abs. 8 UStG zur Anwendung, 

sodass die Lieferung von B an C als im Inland ausgeführt gilt und damit steuerbar 

ist. Daneben tätigt B eine im Inland steuerbare Einfuhr gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG. 

Die Einfuhrumsatzsteuer kann er unter den allgemeinen Voraussetzungen gem. 

§ 15 Abs. 1 Nr. 2 UStG in Abzug bringen. Diese Lösung ist u. E. praxisgerecht.  

 

A tätigt insoweit an B eine im Inland nicht steuerbare Lieferung, deren Ort sich nach 

§ 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 UStG berstimmt. 

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt zur Anwendung, da die Transportveranlassung bei B 

liegt und es sich bei ihm somit um einen Zwischenhändler im Sinne von Art. 36a 

Abs. 3 MwStSystRL handelt. Sofern B im Verhältnis zu A nicht unter einer Umsatz-

steuer-Identifikationsnummer des Abgangslandes auftreten sollte, führt die gesetzli-

che Neuregelung des Art. 36a Abs. 1 MwStSystRL zu dem Ergebnis, dass die waren-

bewegte Lieferung von A an B ausgeführt wird. Die gesetzliche Neuregelung führt 

damit zu einem interessensgerechten Ergebnis. Sie gilt aber nicht für die Einfuhr von 

Waren aus dem Drittlandsgebiet.  
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2.3 Ausländischer Lieferant, ausländischer Zwischenhändler, Letzterwerber im 

Inland (Normalfälle) 

(28) Fall 28: AUSL1, AUSL2, DE – Transportverantwortung bei A 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei dem Erstlieferanten A. Die Verfügungsmacht 

von A auf B und von B auf C soll jedoch erst im Bestimmungsland (Deutschland) 

übertragen werden. In jenen Fällen, in denen die Ware aus dem Drittland kommt, 

ist C Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Der Transport des Gegenstandes erfolgt durch den ersten Lieferanten in der Liefer-

kette A, sodass auf Basis der gesetzlichen Neuregelung (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG) 

die bewegte Lieferung von A ausgeführt wird. Für den deutschen Gesetzgeber ist 

dabei nicht entscheidend, wer an dem Gegenstand die Verfügungsmacht besitzt. 

Gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG wird die bewegte Lieferung an dem Ort ausgeführt, 

an dem der Transport beginnt (Ausland), sodass die Lieferung somit nicht im Inland 

steuerbar ist.  

 

Gelangt die Ware dabei aus dem übrigen Gemeinschaftsgebeit nach Deutschland, 

so tätigt B in Deutschland einen steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb. 



 

    PSP-Leitfaden Reihengeschäfte 

 

 67 / 88 

Dies führt für ihn zu dem unschönen Ergebnis, dass er sich in Deutschland regist-

rieren lassen muss. Zur alten Rechtslage, die noch nicht aufgehoben wurde, hat die 

Finanzverwaltung in Abschn. 3.14 Abs. 11 UStAE anerkannt, dass, wenn das Rei-

hengeschäft in einem anderen Mitgliedstaat oder im Drittland anders als in Deutsch-

land beurteilt wird, sich Deutschland an diese Beurteilung hält. Sollte also beispiels-

weise das Abgangsland die Lieferung von A als ruhende Lieferung beurteilen, 

müsste u. E. eine steuerfreie Fakturierung der Lieferung von B an C aus Sicht der 

deutschen Finanzverwaltung zulässig sein. 

 

Gelangt die Ware hingegen aus dem Drittland in das Inland, ist auch zu prüfen, wer 

Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist. Nachdem dies sachverhaltsgemäß C ist, un-

terliegt die Einfuhr gem. § 1 Abs. 4 UStG bei ihm der Besteuerung. Nachdem A die 

Waren transportiert, ist die Warenbewegung seiner Lieferung zuzurechnen, sodass 

die Lieferung als im Drittland ausgeführt gilt. Im Verhältnis zwischen A und B liegen 

die Tatbestandsvoraussetzungen des § 3 Abs. 8 UStG eindeutig nicht vor. 

 

Bei der von B an C ausgeführten Lieferung handelt es sich damit um die ruhende 

Lieferung. Ihr Ort bestimmt sich nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG. Die Lieferung 

gilt folglich als dort ausgeführt, wo der Transport des Gegenstandes endet. Damit ist 

die Lieferung in Deutschland umsatzsteuerbar. Zumindest nach dem Wortlaut der 

Vorschrift des § 4 Nr. 4b UStG hängt die Steuerbefreiung davon ab, wann die Ware 

von C zum freien zoll- und steuerrechtlichen Verkehr abgefertigt wird. Geschieht 

dies erst am Bestimmungsort durch C, wäre die Lieferung objektiv umsatzsteuerfrei. 

Dies führt vom Grundsatz zu einer Registrierung des B in Deutschland oder zur 

Bestellung eines Fiskalvertreters. C wäre in Bezug auf die von ihm geschuldete Ein-

fuhrumsatzsteuer zum Abzug gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG berechtigt.  

 

Unklar ist die Rechtslage, wenn die Abfertigung zum freien Verkehr bereits bei 

Grenzübertritt erfolgt.  
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b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grund-sätze zur 

Anwendung. Diese sind nicht eindeutig. Diese Fallkonstellation sollte eher vermie-

den werden.  
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(29) Fall 29: AUSL1, AUSL2, DE – Transportverantwortung bei C 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei C, es handelt sich um einen sogenannten Ab-

holfall. Die Verfügungsmacht wird dementsprechend von A auf B und von B auf C 

bereits im Abgangsland der Ware (Ausland) übertragen. In jenen Fällen, in denen 

die Ware aus dem Drittland kommt, ist C Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Es handelt sich um einen Abholfall im Reihengeschäft, bei dem der Gegenstand 

durch den letzten Abnehmer transportiert wird. Somit erfolgt gem. § 3 Abs. 6a 

Satz 3 UStG die Zuordnung zur innergemeinschaftlichen Warenbewegung im Ver-

hältnis zwischen B und C. Für den deutschen Gesetzgeber ist dabei nicht entschei-

dend, wer wie lange an dem Gegenstand die Verfügungsmacht besitzt. 

 

Der Ort der Lieferung von B befindet sich somit aus deutscher Sicht gemäß § 3 

Abs. 6 Satz 1 UStG im Ausland. Handelt es sich dabei um das übrige Gemein-

schafstgebiet, so würde B im übrigen Gemeinschaftsgebiet eine umsatzsteuerfreie 

innergemeinschaftliche Lieferung ausführen. Dies ist für ihn interessensgerecht, da 

er dort ansässig ist. C hätte im Inland einen innergemeinschaftlichen Erwerb mit 

Vorsteuerabzug zu erklären.  
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A tätigt aus deutscher Sicht einen im Inland nicht steuerbaren Umsatz.  

 

Diese Lösung ist für alle Beteiligten interessensgerecht. 

 

Liegt eine Einfuhr vor und ist C dabei (sachverhaltsgemäß) Schuldner der Ein-

fuhrumsatzsteuer, unterliegt die Einfuhr gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG bei ihm der 

Umsatzbesteuerung. Nachdem C die Waren transportiert, wird die bewegte Liefe-

rung gem. § 3 Abs. 6a Satz 3 UStG von B ausgeführt. Der Ort befindet sich somit 

im Drittland, sodass die Lieferung von B im Inland nicht steuerbar ist. 

 

Selbiges gilt für die ruhende Lieferung des A.   

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung.  
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(30) Fall 30: AUSL1, AUSL2, DE – Transportverantwortung bei B 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt beim ausländischen Zwischenerwerber B. Die auf 

ihn bereits im Warenabgangsland von A übertragene Verfügungsmacht überträgt er 

seinerseits auf den Letzterwerber C erst im Bestimmungsland (Deutschland). In je-

nen Fällen, in denen die Ware aus dem Drittland kommt, ist C Schuldner der Ein-

fuhrumsatzsteuer. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Liegt die Transportverantwortung bei B als sog. Zwischenhändler, so führt die 

Grundregel des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die an ihn ausgeführte Lieferung 

als die bewegte Lieferung anzusehen ist. Der Zwischenhändler kann jedoch diese 

Vermutungsregelung widerlegen.  

 

Gelangt die Ware aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das Inland, führt die 

Regelung des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die bewegte Lieferung von A aus-

geführt führt. Dies ist für die Beteiligten kein interessensgerechtes Ergebnis, da sich 

B dann als Ausländer im Inland registrieren lassen müsste. Deshalb wird er als Zwi-

schenhändler ein Interesse haben, die Vermutungsregelung zu widerlegen.  

 

Dies tut er durch Mitteilung/Verwendung seiner vom Abgangsmitgliedstaat erteilten 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gegenüber A bis zum Beginn des Transports. 

Damit ordnet er nach der im Abgangsmitgliedstaat korrespondierenden Vorschrift 
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des § 3 Abs. 6a Satz 5 UStG seiner Lieferung den Transport zu, sodass sie die be-

wegte Lieferung in der Lieferkette wird und im Abgangsmitgliedstaat unter den dor-

tigen Voraussetzungen als innergemeinschaftliche Lieferung befreit ist. C tätigt im 

Inand einen innergemeinschaftlichen Erwerb. Die Lieferung von A an B ist ruhend 

und damit im Abgangsmitgliedstaat umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig.    

 

Gelangt die Ware hingegen aus dem Drittland ins Inland, stellt sich die Lage anders 

dar. Nach der Grundregelung des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG ist die an B ausgeführte 

Lieferung die bewegte Lieferung, sodass B ruhend, d. h. über § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 

UStG mit Lieferort in Deutschland, liefern würde. Damit B nichtsteuerbar (mit Lie-

ferort im Drittland über § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG) liefern würde, müsste er die be-

wegte Lieferung ausführen. Dies kann er nach § 3 Abs. 6a Satz 7 UStG im Ergebnis, 

wenn er Schuldner der EUSt wird, was aber sachverhaltsgemäß nicht der Fall ist. 

Für diesen Fall führte die Vorschrift des § 3 Abs. 8 UStG aber dazu, dass sich der 

Ort seiner Lieferung in das Inland verlagern würde. D. h. lediglich, wenn B als Zwi-

schenhändler auf andere Weise der Nachweis gelänge, dass seiner Lieferung der 

Transport zuzurechnen ist, könnte er (bewegt) mit Lieferort im Drittland liefern. Dies 

sollte m. E. möglich sein, wenn B die Transportverantwortung trägt. Fraglich ist, ob 

hierfür noch zusätzlich verlangt werden kann, dass die Verfügungsmacht bereits auf 

C übergegangen ist. Gelingt ihm der Nachweis nicht, liefert B ruhend, d. h. mit 

Lieferort in Deutschland. Insoweit stellen sich abermals die bereits in den Fällen 

zuvor geschilderten Fragen.  

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt zur Anwendung, da die Transportveranlassung bei B 

liegt und es sich bei ihm somit um einen Zwischenhändler im Sinne von Art. 36a 

Abs. 3 MwStSystRL handelt. Tritt B mit seiner ausländischen Umsatzsteuer-Identifi-

kationsnummer des Abgangslandes auf, so führt die gesetzliche Neuregelung zu 

einer Vereinfachung, da sich B dann in Deutschland nicht registrieren lassen muss. 

 

Für die Einfuhr kommt Art. 36a MwStSystRL nicht zur Anwendung.  
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2.4 Ausländischer Lieferant, ausländischer Zwischenhändler, Letzterwerber im 

Inland (ungewöhnliche Ausnahmefälle) 

(31) Fall 31: AUSL1, AUSL2, DE – Transportverantwortung bei A 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt beim Erstlieferanten A. Die Verfügungsmacht wird 

sowohl von A auf B als auch von B auf C jedoch bereits im Abgangsland der Ware 

(Ausland) übertragen. In jenen Fällen, in denen die Ware aus dem Drittland kommt, 

ist C Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Der Transport des Gegenstandes erfolgt durch den ersten Lieferanten in der Liefer-

kette A, sodass auf Basis der gesetzlichen Neuregelung (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG) 

die bewegte Lieferung von A ausgeführt wird. Für den deutschen Gesetzgeber ist 

dabei nicht entscheidend, wer an dem Gegenstand die Verfügungsmacht besitzt. 

Gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG wird die bewegte Lieferung an dem Ort ausgeführt, 

an dem der Transport beginnt (Ausland), sodass die Lieferung somit nicht im Inland 

steuerbar ist.  
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Gelangt die Ware dabei aus dem übrigen Gemeinschaftsgebeit nach Deutschland, 

so tätigt B in Deutschland einen steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb. 

Dies führt für ihn zu dem unschönen Ergebnis, dass er sich in Deutschland regist-

rieren lassen muss. Seine Lieferung an C wäre damit ruhend und wegen § 3 Abs. 7 

Satz 2 Nr. 2 UStG in Deutschland umsatzsteuerbar. Zur alten Rechtslage, die noch 

nicht aufgehoben wurde, hat die Finanzverwaltung in Abschn. 3.14 Abs. 11 UStAE 

anerkannt, dass, wenn das Reihengeschäft in einem anderen Mitgliedstaat oder im 

Drittland anders als in Deutschland beurteilt wird, sich Deutschland an diese Beur-

teilung hält. Sollte also beispielsweise das Abgangsland die Lieferung von A als ru-

hende Lieferung beurteilen, müsste u. E. eine steuerfreie Fakturierung der Lieferung 

von B an C aus Sicht der deutschen Finanzverwaltung zulässig sein. 

 

Gelangt die Ware hingegen aus dem Drittland in das Inland, ist auch zu prüfen, wer 

Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist. Nachdem dies sachverhaltsgemäß C ist, un-

terliegt die Einfuhr gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG bei ihm der Umsatzbesteuerung. 

Nachdem A die Waren transportiert, führt A gemäß § 3 Abs. 6a Satz 2 UStG die 

bewegte Lieferung aus. Ihr Ort befindet sich im Drittland (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG). 

§ 3 Abs. 8 UStG findet keine Anwendung.  

 

Bei der von B an C ausgeführten Lieferung handelt es sich um die ruhende Liefe-

rung. Ihr Ort bestimmt sich nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG. Die Lieferung gilt 

folglich als dort ausgeführt, wo der Transport des Gegenstandes endet. Damit ist die 

Lieferung in Deutschland umsatzsteuerbar. In Bezug auf die Anwendung von § 4 

Nr. 4b UStG für die Lieferung des B sowie den Abzug der Einfuhrumsatzsteuer als 

Vorsteuer bei C kann auf die Ausführungen zu Fall 28 verwiesen werden.  
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b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung. Sollte C eine Rechnung mit EU-Umsatzsteuer und nicht eine über eine 

innergemeinschaftliche Lieferung erhalten, empfiehlt sich, vor Bezahlung der Rech-

nung im Ausland prüfen zu lassen, ob der Ausweis der ausländischen Umsatzsteuer 

zutreffend ist und zum Vorsteuerabzug berechtigt (was aus deutscher Sicht nicht 

zulässig wäre).  
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(32) Fall 32: AUSL1, AUSL2, DE – Transportverantwortung bei A 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei dem Erstlieferanten A. Dieser überträgt jedoch 

die Verfügungsmacht an der Ware bereits im Abgangsland an den Zwischenerwer-

ber B. Der Letzterwerber C erhält die Verfügungsmacht von B allerdings erst im 

Bestimmungsland (Deutschland). In jenen Fällen, in denen die Ware aus dem Dritt-

land kommt, ist C Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Der Transport des Gegenstandes erfolgt durch den ersten Lieferanten in der Liefer-

kette A, sodass auf Basis der gesetzlichen Neuregelung (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG) 

die bewegte Lieferung von A ausgeführt wird. Für den deutschen Gesetzgeber ist 

dabei nicht entscheidend, wer an dem Gegenstand die Verfügungsmacht besitzt. 

Gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG wird die bewegte Lieferung an dem Ort ausgeführt, 

an dem der Transport beginnt (Ausland), sodass die Lieferung somit nicht im Inland 

steuerbar ist.  

 

Gelangt die Ware dabei aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet nach Deutschland, 

so tätigt B in Deutschland einen steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb. 

Dies führt für ihn zu dem unschönen Ergebnis, dass er sich in Deutschland regist-

rieren lassen muss. Seine Lieferung an C wäre damit ruhend und wegen § 3 Abs. 7 

Satz 2 Nr. 2 UStG in Deutschland umsatzsteuerbar. Zur alten Rechtslage, die noch 

nicht aufgehoben wurde, hat die Finanzverwaltung in Abschn. 3.14 Abs. 11 UStAE 
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anerkannt, dass, wenn das Reihengeschäft in einem anderen Mitgliedstaat oder im 

Drittland anders als in Deutschland beurteilt wird, sich Deutschland an diese Beur-

teilung hält. Sollte also beispielsweise das Abgangsland die Lieferung von A als ru-

hende Lieferung beurteilen, müsste u. E. eine steuerfreie Fakturierung der Lieferung 

von B an C aus Sicht der deutschen Finanzverwaltung zulässig sein. 

 

Gelangt die Ware hingegen aus dem Drittland in das Inland, ist auch zu prüfen, wer 

Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist. Nachdem dies sachverhaltsgemäß C ist, un-

terliegt die Einfuhr gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG bei ihm der Umsatzbesteuerung.  

 

Nachdem A die Waren transportiert, führt A gemäß § 3 Abs. 6a Satz 2 UStG die 

bewegte Lieferung aus. Ihr Ort befindet sich im Drittland (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG). 

§ 3 Abs. 8 UStG findet keine Anwendung. 

 

Bei der von B an C ausgeführten Lieferung handelt es sich um die ruhende Liefe-

rung. Ihr Ort bestimmt sich nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG. Die Lieferung gilt 

folglich als dort ausgeführt, wo der Transport des Gegenstandes endet. In Bezug auf 

die Anwendung von § 4 Nr. 4b UStG für die Lieferung des B sowie den Abzug der 

Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer bei C kann auf die Ausführungen zu Fall 28 ver-

wiesen werden.  

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung.  

 

Sollte C eine Rechnung mit EU-Umsatzsteuer und nicht eine über eine innergemein-

schaftliche Lieferung erhalten, empfiehlt sich, vor Bezahlung der Rechnung im Aus-

land prüfen zu lassen, ob der Ausweis der ausländischen Umsatzsteuer zutreffend 

ist und zum Vorsteuerabzug berechtigt (was aus deutscher Sicht nicht zulässig 

wäre).   
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(33) Fall 33: AUSL1, AUSL2, DE – Transportverantwortung bei C 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei dem Letztabnehmer C, es handelt sich um 

einen sogenannten Abholfall. Die Verfügungsmacht wird jedoch sowohl von A auf 

B als auch von B auf C erst im Bestimmungsland übertragen. In jenen Fällen, in 

denen die Ware aus dem Drittland kommt, ist C Schuldner der Einfuhrumsatz-

steuer. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Es handelt sich um einen Abholfall im Reihengeschäft, bei dem der Gegenstand 

durch den letzten Abnehmer transportiert wird. Somit erfolgt gem. § 3 Abs. 6a 

Satz 3 UStG die Zuordnung zur innergemeinschaftlichen Warenbewegung im Ver-

hältnis zwischen B und C. Für den deutschen Gesetzgeber ist dabei nicht entschei-

dend, wer wie lange an dem Gegenstand die Verfügungsmacht besitzt. 

 

Der Ort der Lieferung von B befindet sich somit aus deutscher Sicht gemäß § 3 

Abs. 6 Satz 1 UStG im Ausland. Handelt es sich dabei um das übrige Gemein-

schafstgebiet, so würde B im übrigen Gemeinschaftsgebiet eine umsatzsteuerfreie 

innergemeinschaftliche Lieferung ausführen. Dies ist für ihn interessensgerecht, da 
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er dort ansässig ist. C hätte im Inland einen innergemeinschaftlichen Erwerb mit 

Vorsteuerabzug zu erklären.  

 

A tätigt aus deutscher Sicht einen im Inland nicht steuerbaren Umsatz.  

 

Diese Lösung ist für alle Beteiligten interessensgerecht. 

 

Liegt eine Einfuhr vor und ist C dabei (sachverhaltsgemäß) Schuldner der Ein-

fuhrumsatzsteuer, so kommt es ebenfalls zu einer interessensgerechten Lösung. B 

liefert bewegt, sodass seine Lieferung über § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG im Drittland steu-

erbar ist. C tätigt die Einfuhr und kann die Einfuhrumsatzsteuer unter den allgemei-

nen Voraussetzungen in Abzug bringen, wenn man für diesen Fall die Fiktion der 

Ortsregelung auch für die Bestimmung des Zeitpunktes der Verschaffung der Verfü-

gungsmacht ausdehnt.    

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung.  

 

Bei Reihengeschäften mit Warenbewegungen aus dem Drittland (und Anmeldung 

der Einfuhr durch C) ist sie zwar nicht optimal, sollte aber zu keinen größeren prak-

tischen Problemen führen. 
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(34) Fall 34: AUSL1, AUSL2, DE – Transportverantwortung bei C 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei C, es handelt sich also um einen sogenannten 

Abholfall. Während die Verfügungsmacht an der Ware von A auf B aber schon im 

Abgangsland übertragen wird, erfolgt die Übertragung der Verfügungsmacht von B 

auf C jedoch erst im Bestimmungsland (Deutschland). In jenen Fällen, in denen die 

Ware aus dem Drittland kommt, ist C Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Es handelt sich um einen Abholfall im Reihengeschäft, bei dem der Gegenstand 

durch den letzten Abnehmer transportiert wird. Somit erfolgt gem. § 3 Abs. 6a 

Satz 3 UStG die Zuordnung zur innergemeinschaftlichen Warenbewegung im Ver-

hältnis zwischen B und C. Für den deutschen Gesetzgeber ist dabei nicht entschei-

dend, wer wie lange an dem Gegenstand die Verfügungsmacht besitzt. 

 

Der Ort der Lieferung von B befindet sich somit aus deutscher Sicht gemäß § 3 

Abs. 6 Satz 1 UStG im Ausland. Handelt es sich dabei um das übrige Gemein-

schafstgebiet, so würde B im übrigen Gemeinschaftsgebiet eine umsatzsteuerfreie 

innergemeinschaftliche Lieferung ausführen. Dies ist für ihn interessensgerecht, da 

er dort ansässig ist. C hätte im Inland einen innergemeinschaftlichen Erwerb mit 

Vorsteuerabzug zu erklären.  

 

A tätigt aus deutscher Sicht einen im Inland nicht steuerbaren Umsatz.  
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Diese Lösung ist für alle Beteiligten interessensgerecht. 

 

Liegt eine Einfuhr vor und ist C dabei (sachverhaltsgemäß) Schuldner der Ein-

fuhrumsatzsteuer, so kommt es ebenfalls zu einer interessensgerechten Lösung. B 

liefert bewegt, sodass seine Lieferung über § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG im Drittland steu-

erbar ist. C tätigt die Einfuhr und kann die Einfuhrumsatzsteuer unter den allgemei-

nen Voraussetzungen in Abzug bringen. Nachdem C bereits nach den allgemeinen 

Grundsätzen die Verfügungsmacht an der Ware besitzt, kommt es nicht darauf an, 

ob die Fiktion der Ortsregelung auch für die Bestimmung des Zeitpunktes der Ver-

schaffung der Verfügungsmacht ausgedehnt wird. 

 

Diese Lösung entspricht u. E. sowohl bei innergemeinschaftlichen Warenbewegun-

gen als auch bei Einfuhren den praktischen Bedürfnissen. 

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt nicht zur Anwendung, da die Transportverantwortung 

nicht bei B liegt, sodass es sich bei ihm nicht um einen Zwischenhändler im Sinne 

von Art. 36a MwStSystRL handelt. Damit kommen die allgemeinen Grundsätze zur 

Anwendung.  
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(35) Fall 35: AUSL1, AUSL2, DE – Transportverantwortung bei B 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei dem Zwischenerwerber B. Die Verfügungs-

macht an der Ware wird jedoch sowohl von A auf B als auch von B auf C im Ab-

gangsland (Ausland) übertragen. In jenen Fällen, in denen die Ware aus dem Dritt-

land kommt, ist C Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Liegt die Transportverantwortung bei B als sog. Zwischenhändler, so führt die 

Grundregel des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die an ihn ausgeführte Lieferung 

als die bewegte Lieferung anzusehen ist. Der Zwischenhändler kann jedoch diese 

Vermutungsregelung widerlegen.  

 

Die Grundregelung ist vorliegend für die Beteiligten kein interessesgerechtes Ergeb-

nis, da sich B dann als Ausländer im Inland registrieren lassen müsste. Deshalb wird 

er als Zwischenhändler ein Interesse haben, die Vermutungsregelung zu widerle-

gen.  
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Dies tut er durch Mitteilung/Verwendung seiner vom Abgangsmitgliedstaat erteilten 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Damit ordnet er nach der im Abgangsmit-

gliedstaat korrespondierenden Vorschrift des § 3 Abs. 6a Satz 5 UStG seiner Liefe-

rung den Transport zu, sodass sie die bewegte Lieferung in der Lieferkette wird und 

im Abgangsmitgliedstaat unter den dortigen Voraussetzungen als innergemein-

schaftliche Lieferung befreit ist. C tätigt im Inand einen innergemeinschaftlichen Er-

werb. Die Lieferung von A an B ist ruhend und damit im Abgangsmitgliedstaat um-

satzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig.  

 

Gelangt die Ware hingegen aus dem Drittland ins Inland, stellt sich die Lage anders 

dar. Nach der Grundregelung des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG ist die an B ausgeführte 

Lieferung die bewegte Lieferung, sodass B ruhend, d. h. über § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 

UStG mit Lieferort in Deutschland, liefern würde. Damit B nichtsteuerbar (mit Lie-

ferort im Drittland über § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG) liefern würde, müsste er die be-

wegte Lieferung ausführen. Dies kann er nach § 3 Abs. 6a Satz 7 UStG im Ergebnis, 

wenn er Schuldner der EUSt wird, was aber sachverhaltsgemäß nicht der Fall ist. 

Für diesen Fall führte die Vorschrift des § 3 Abs. 8 UStG im Übrigen aber dazu, dass 

sich der Ort seiner Lieferung in das Inland verlagern würde. D. h. lediglich, wenn 

B als Zwischenhändler auf andere Weise der Nachweis gelänge, dass seiner Liefe-

rung der Transport zuzurechnen ist, könnte er (bewegt) mit Lieferort im Drittland 

liefern. Dies sollte m. E. möglich sein, wenn B – wie im Sachverhalt – die Ware 

transportiert. Fraglich ist, ob hierfür noch zusätzlich verlangt werden kann, dass die 

Verfügungsmacht bereits auf C übergegangen ist, was sachverhaltsgemäß nicht der 

Fall ist. Andernfalls liefert B ruhend, d. h. mit Lieferort in Deutschland. Insoweit 

stellen sich abermals die bereits in den Fällen zuvor geschilderten Fragen. 
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b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt zur Anwendung, da die Transportveranlassung bei B 

liegt und es sich bei ihm somit um einen Zwischenhändler im Sinne von Art. 36a 

Abs. 3 MwStSystRL handelt. Tritt B mit seiner ausländischen Umsatzsteuer-Identifi-

kationsnummer des Abgangslandes auf, so führt die gesetzliche Neuregelung zu 

einer Vereinfachung, da sich B dann in Deutschland nicht registrieren lassen muss. 

 

Für die Einfuhr kommt Art. 36a MwStSystRL nicht zur Anwendung. 
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(36) Fall 36: AUSL1, AUSL2, DE – Transportverantwortung bei B 

 

 

Sachverhalt 

Die Transportverantwortung liegt bei dem Ersterwerber B. Die Verfügungsmacht so-

wohl von A auf B als auch von B auf C wird jedoch erst im Bestimmungsland 

(Deutschland) übertragen. In jenen Fällen, in denen die Ware aus dem Drittland 

kommt, ist C Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer. 

 

Lösung 

a) Auffassung nach § 3 Abs. 6a UStG 

Liegt die Transportverantwortung bei B als sog. Zwischenhändler, so führt die 

Grundregel des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG dazu, dass die an ihn ausgeführte Lieferung 

als die bewegte Lieferung anzusehen ist. Der Zwischenhändler kann jedoch diese 

Vermutungsregelung widerlegen.  

 

Die Grundregelung ist vorliegend für die Beteiligten kein interessensgerechtes Er-

gebnis, da sich B dann als Ausländer im Inland registrieren lassen müsste. Deshalb 

wird er als Zwischenhändler ein Interesse haben, die Vermutungsregelung zu wi-

derlegen.  

 

Dies tut er durch Mitteilung/Verwendung seiner vom Abgangsmitgliedstaat erteilten 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Damit ordnet er nach der im Abgangsmit-
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gliedstaat korrespondierenden Vorschrift des § 3 Abs. 6a Satz 5 UStG seiner Liefe-

rung den Transport zu, sodass sie die bewegte Lieferung in der Lieferkette wird und 

im Abgangsmitgliedstaat unter den dortigen Voraussetzungen als innergemein-

schaftliche Lieferung befreit ist. C tätigt im Inand einen innergemeinschaftlichen Er-

werb. Die Lieferung von A an B ist ruhend und damit im Abgangsmitgliedstaat um-

satzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig.  

 

Gelangt die Ware hingegen aus dem Drittland ins Inland, stellt sich die Lage anders 

dar. Nach der Grundregelung des § 3 Abs. 6a Satz 4 UStG ist die an B ausgeführte 

Lieferung die bewegte Lieferung, sodass B ruhend, d. h. über § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 

UStG mit Lieferort in Deutschland, liefern würde. Damit B nichtsteuerbar (mit Lie-

ferort im Drittland über § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG) liefern würde, müsste er die be-

wegte Lieferung ausführen. Dies kann er nach § 3 Abs. 6a Satz 7 UStG im Ergebnis, 

wenn er Schuldner der EUSt wird, was aber sachverhaltsgemäß nicht der Fall ist. 

Für diesen Fall führte die Vorschrift des § 3 Abs. 8 UStG im Übrigen aber dazu, dass 

sich der Ort seiner Lieferung in das Inland verlagern würde. D. h. lediglich, wenn 

B als Zwischenhändler auf andere Weise der Nachweis gelänge, dass seiner Liefe-

rung der Transport zuzurechnen ist, könnte er (bewegt) mit Lieferort im Drittland 

liefern. Dies sollte m. E. möglich sein, wenn B – wie im Sachverhalt – die Ware 

transportiert. Fraglich ist, ob hierfür noch zusätzlich verlangt werden kann, dass die 

Verfügungsmacht bereits auf C übergegangen ist, was sachverhaltsgemäß nicht der 

Fall ist. Andernfalls liefert B ruhend, d. h. mit Lieferort in Deutschland. Insoweit 

stellen sich abermals die bereits in den Fällen zuvor geschilderten Fragen. 

 

 

b) Lösung nach Art. 36a MwStSystRL 

Art. 36a MwStSystRL kommt zur Anwendung, da die Transportveranlassung bei B 

liegt und es sich bei ihm somit um einen Zwischenhändler im Sinne von Art. 36a 

Abs. 3 MwStSystRL handelt. Tritt B mit seiner ausländischen Umsatzsteuer-Identifi-

kationsnummer des Abgangslandes auf, so führt die gesetzliche Neuregelung zu 

einer Vereinfachung, da sich B dann in Deutschland nicht registrieren lassen muss. 

 

Für die Einfuhr kommt Art. 36a MwStSystRL nicht zur Anwendung.  
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III.  Fazit 

Die vorgenannten Beispielsfälle zeigen auf, dass die europäische Neuregelung 

durchaus in vielen Sachverhaltskonstellationen zu einer praktikablen Lösung führt 

und administrativen und finanziellen Mehraufwand vermeidet. Deshalb ist die ge-

setzliche (europäische) Regelung uneingeschränkt zu begrüßen, selbst wenn der 

ganz große Befreiungsschlag leider (noch) nicht gelungen ist. Ein Rückblick in Ver-

sion 1 des Leitfadens zeigt, dass der von PSP verfolgte Ansatz noch weitere Fälle 

einer sachgerechten Lösung zugeführt hat. 

 

Auch die über den europäischen Wortlaut hinausgehende deutsche Regelung des 

§ 3 Abs. 6a UStG führt zu einer deutlichen Verbesserung gegenüber der alten 

Rechtslage.  

 

Dennoch zeigen die Beispielsfälle, dass es weiterhin eine Vielzahl von Sachver-

haltskonstellationen gibt, die zu keiner Erleichterung in der Abwicklung führen und 

ohne praktikable Umsetzung durch die Finanzverwaltung auch zu Mehrbelastung 

mit Umsatzsteuer und/oder Registrierungspflichten führen. Dies gilt insbesondere 

für Warenbewegungen aus dem Drittland. Dem fachkundigen Berater wird damit 

die Arbeit insoweit so schnell noch nicht ausgehen.  
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